
























Me GSwetnMtMkMreffend.
Vm dreyzehenden/ Der erste Schweinmarckt solallezeit/ wievon Alters Herkommen/ auff
Freytag vnd Sambstag vor Martinigehalten/ auch kein Stück vor zehen Vhren angeseylet/
noch verkaufft werden/vndwerdarwtderhandeln wird/ sol Kauffer vndVerkauffer/ wieauch
die Anseyler/von jedem Stück Zur Straffgeben sechs Schilling.

Zum vierzehenden/ Ern jeder Viehhändler sol dem Kauffer an dem Mastschwein/ daffelbig zu schlach-
ten/drey Tag lang Wehrschafftgeben/ damit nicht/wiebijzhero vielfältig geschehen/ dieBurgerschafftmik
vnretnem kranckem Viehe betrogeti werde/bey Verlust dejWuts.Was aber belangt die magereSchwein/
bleibt es/wie von Altersherkommen/bey Monatlicher Wehrschafft.

Zum fünffzehenden/WelcherMastschweininseineHaußhaltung kaufft/soldieselbigeauffdas längst/
in acht Tagen zubezahlen schuldig seyn/bey Straff der Pfändung.

Zum sechzehenden/ Sol ein jeder/er sey Frembd/oder Burger/von seinem Vieh/so er allhie verkaufft/
es seye Ochsen/Schwein/ oder ander Vieh/wiedasNamen haben mag/ dengesetzten Vnterkauff in den
Viehhoff/vnd dem Innwohner desselben/ alswelchem solchen Vnterkauffzuerheben vnd einzunehmen/
anbefohlen/entrichten/sein verkaufft Viehanzeigen/vnd nichts dawonverschweigen/auch keinFrcmbder
von hinnen/vor entrichtung des;Vnterkauffs verreysen/allesbey Straffvonjedem Stück Dich ein Gül¬
den.

Zum siebenzehenden/welcherSchwein/oder ander Vicheallhierverkaufft/dersolzuverhütungaller
Vnordnung/ohneVorwissendeßSchreibers/selbstkeinGeltauffheben/sonderndieviergeschworneVieh-
schreiber/jhren Habenden Befelch nach/daffelbige Gelt selbst einfordern/vnd dem Verkauffer/ neben richw
gerRechnungvberlieffernlassen/beyStraffzehenGülden.

Zum achtzehenden/Wo Kauffer vnd Verkauffer einander zuvor schuldig weren/sol solchesdemSchret-
ver angezeigt/ vnd nicht verschwiegen werden/Vnheilvnd AwyspattZuvermeiden/ bey Straffzween©ul*
denjedemTherk

Zum neunzehenden/ Cs solauchkeinerdem andern/es sey auffdem Ochsen-oder Schweinmarckt/m
/r > . . . Q » <» ^ . . . ,/V 1 ~ ^ i4 . ^ . . . , _ . . / » ■. . , . ^ . /ix» ^ *

/ so vnwiffend trachtbar worden/ doch verkaufft/wie auch ge¬
schlachtet würden/ soleinjederKauffer/ woferrn sich der Kauffhoch erstreckt/ vom Stück abziehen zween

V\
wemc

:Were es aber/

Von einem Paar Schwetn/mager/oder fett/gißtder Verkauffer zehen Pfenning
/

zween Pfenning erlegt werden.

setzten Pnterkauffentrichten.
RenovatumJfH8.Decemb.

Anno iSir.





Ordnung/wieesHinsüro dcß Viehmarckts Halßen/an Ochsen/Schwein/vnd
anderm/ gehalte»werden soll.

nteö Lröam Wachs dieser Gmu Uramksim/Lmewerce
>w , t , . - r . /«»e * /♦ . r >+^ /w . r/ » j , *
Ordnung/wieesHinsüro dcß Viehmarckts Halßen/an Ochsen/Schwein/vnd

A verkaufft werden/ es feyedann allezett etnverordneter Viehschretber darbey:Werdarwtder
Handeln wlrd/sol von jedem Stück zur Straff/etn Gülden verfallen seyn.

Aum andern/Soll auch von obgemeltem Vieh/wie das Namen Haben mag/weder jnn
oder ausserHalb der Statt / es sey in Dörffern/ WirtHsHösen/ oder andern vngewöHnlichen
Orten/wie btßHerobescheHen/ntchtsverkaufftwerden/esgescheHedannmit demRindviev
auffdem Roßmarckt mit  dem Schwein* oder anderm kleinen VieH aber/ jnnoder vor dern
Viehoffe/der Burgerschafft zugutem/bey Straffvier Gülden/ welche so wol der Kauffer/ als

'/jederzeit zugeben schuldig se») tt solle/vnd soll der Arrbringer das dritte Therl darvon Haben.
Aumdritten/Solkein Metzger/oder anderer/ welcher Nichtsein eygenViehHett/esseyArembder/oder Wichet/

'/keinem andern vmb Lohn sein Gut verkauffen Helffen/I
vortHeiltworden/bey StraffzeHen Gülden.

Aum vierdten/ Sol sich keiner zum Viehschretbergebrauchen lassen/ er sey dann vonE.E.Rath darzu angenom^
men/vndbeeydiget/bey Straffvter Gülden/so offt er betretten wird.

Aumfünfften/ Demnach auch Wir der RatH dieser Stattbertchtetworden/daß vnerachtetvorigerOrdnung/
dieOchsen nichtallein nunmchr ausser vnd vorderen darüber besttmptenAeit/sondernauchan vngewöHnlichenOr-
ten/vnd sonderlichen auffder Weyde verkaufftwerden: So ordnen Wir Hiemit vnd wollen/ daß zu vorkommung ab
lechanddaraußentstchender Vngelegenhett/ solches nunhtnfürogäntzltch eingestelt/ vnnddasBerkauffen/ vnd
rechc6tiveKauffenderOchsen/zuketneranderer/alsbißHerogewöHnltcherAeit:Mmltch/Mntagvnd Freytag/nach
S .Gallcn-Tag :Auch ar;keinem andern Ort/ dann vor der Katharinen Pforten auffdem Roßmarckt/geschehen sol/
beyVerlustvonjedemOchsen/vterGüldenzurSttaff/dieetnjeder/sowolKauffer/alsVerkauffer/soofftdereneiner

Altmsechsten/SolkeitrIudauffdiegewöHnlicheMarckttägvor- .VHren/ftch auffdem Marcktbetrettenlasseii/
i/beoStrMebenGülden/vnd welcher auffderWeodkausst/-

t/veŷ ermjtvenDUts/i
Aum achten/Sol cinemjeden/ersey Burger/ oder Frembder/ Hiemit verbotten seyn/ so wcitdie Bahnmeilauff

weist/ketnen Vorkauffzuthun/dasselbig Vieh/ wiees Namen Haben mag/ widerzuverkauffen/ wtebißHero vielfältig
geschehen/beyStraffvonjedemStückvierGülden/darvonderAnbringerdasdritteThetlvonjedemStück Haben
solle.

Aum neundten/ Sol ein jeder Viehhändler/ gesund vnd frisch Gut zu Marckt treiben. Vnnd davnreinkranck
Vieh betretten wrrd/ dassolalsbald fortgettieben/ vndnichtzuverkauffengestattctwerden/ bey Straff von jedem
StückzweenGülden.

Aum zehenden/ Demnach Bericht etnkommen/ daß die Metzger jnnerhalb der Bahnmetl/auch vor-vndin der
StattdenFrembdendasViehabHandlen/vndeingewtssesvor Triebgelt entrichten/hernach vorgeben/alsobsiesob
ches Vrehe selbsteii im Land etnkauffen lassen/dardürch aber sich deß Bnterkauffözttentziehen vntersehen:Als sollen
sie sich inskünffttgsolchenvortHeilhafftigen Beginnens enthalten/beyStraff/werbrüchtgerfundenwird/jedesmals
dreyGülden.

Aumeylfften/Wann MigerHiesigerMehHändler/oderMetzger/miteinemFrembden in Gemeinschafft stehet/
sol er dasselbige anzeigen/vnd keines wegsvcrschweigen/ darmit also dergebührliche Pnterkauffgesalle vnnd richtig
gemachtwcrde/bey Straffdrey Gülden.

Aum zwölfften/ SoleinjederBürger / so Ochsen/oder ander Rindviehin seineHaußhaltungkaufft/ schuldig

wer darwrder handle»wtrd/solle»rdie Schretber/wie zu Mäyntz vnd Wormbsbräuchlich/ beydenHerrn Deputier¬
ten Psandzettcl nehmen/vnd solche nachlässige Zahler zu psenden Macht Haben.









V VU ^ UUlUfUUf
ouijrms**  thun hiermit kund jedermänniqlich/ -aß Uns unterschiedliche Klagen Vorkommen/

welchergestalt die von Uns Anno 1612. in offenem Druck wohlmeynend pubiidrte Apothecker,
Ordnung, in etlichen dero eunLten, ausser Acht gelassen und überschritten werde, indeme zwischen und
innerhalb den Messen nicht wenig, sowol einheimische, als frembde Personen, Unserer unerfucht und ohne
Erlaubnuß, nicht allein der Medicin und Rathgebens sich unterziehen, sondern auch allerhand Artzneyen seil
zu bieten und zu verkauffen, angeregter Ordnung stracks entgegen, ja manchmal mit unwiederbringlichem
Schaden und Verderben der ?aricmen, sich gelüsten lassen. Weil Wir dann dergleichen Unwesen, aus
Obrigkeitlicher treuer Vorsorge, keineswegs länger stillschweigend nachzusehen, sondern alle schädliche Miß,
brauche und Unordnungen möglichst abzustellen, und vorzukommen, billig geneigt und gemeynt; Als ist
hiermit Unser ernstlicher Wille und Befehl, daß hinführo alle diejenige, welche in Unserer Stadt und Gebiet
einigerleyArtzney,Mittel, innerlich oder äufferlich, wie die Namen haben mögen, rathen, bereiten, hingeben
oder verkauffen wollen, in Meß, Zeiten aus den Mittwochen der ersten Wochen, Nachmittag umi . Uhr,
auf dem Römer an gewöhnlichem Ort bey Unfern cieputijrten vifitacom sich anzeigen, ihre Maaren vor,
legen und besichtigen lassen, auch dero Bescheids und Ordnung erwarten und geleben, und darwider im
geringsten nichts vornehmen sollen. Alles bey Verlust der Maaren, und fernerer ernstlicher Strafe der
Verbrecher. Darnach sich ein jeder zu richten, und vor Strafe zu hüten wissen wird.

Oecretum inSenatu,
Jovis 11. Martii > Anno 1624.

Renovatum in Senatu,
Dienstags, den lyten Augußi, 1755.









BwMn die Mesige Mmialisten und Ap-tecker zum
öfftern erinnert nnd ihnen anhefohlen worden/ daß sie sowol die Büchsen
Zu dem THeriac in behöriger Grösse anschaffen/ als auch alles Vermischens
desselben sich gäntzlich enthalten sollen/ so hat man doch beylöbl. Ampt biß-
hero mchrmahlenmit sonderbahrem Mißfallen warnehmen müssen/ daß

weder eines noch das ander gebührend»bfevirt/ sondern dargegen je länger je mehr ge¬
handelt werde. Wann aber nicht allein die Kauffere durch der Büchsen Verringerung in
ihrem Halt mercklich verkürtzet/ sondern auch durch dasohnerlaubte Vermischen mit Ho¬
nig/Spannischen Wein/ und andern dergleichen undienlichen Dingen die Güte/wie nicht
weniger die behörige coniiftenz desH'-n̂ zsehr geschwächet/auch die jenige renomm-c, darin¬
nen derselbe so allhie praparirt und gemacht/ aller Orthen bißhero gewesen und beständig er¬
halten worden/ mercklich geschmählert wird; Als hatE.Löbl. zu Äuon der Apothecken
verordnetes Ambt eine ohnumgängliche Nothurfft befunden/ die allhiestge Materialisten
Apothecker samt und sonders hiemit nachmahlen ernstlich zu erinnern/und ihnen anZubefeh-
len/ daß sie nicht nur zu nechst bevorstehender Sieglung/ und künfftighin jederzeit/ die Büch¬
sen zu demi K-nac in bchöriger Grösse einkauffen/sondern auch denselben in der jenigen«nfifcnz
und allen anderen Stücken/ wie er bey der mixtur verfertiget worden/ allerdings lassen/ mit¬
hin alles Vermischens/ ingleichem des Emführens frettibden/ wol gar untüchtigen ihcmcs
sich gäntzlich enthalten sollen/bey Vermeidung ohnaußbleiblich-Obrigkeitl.^mmaäverüonund
B -straffung.

Geben Frnnckfm den-r.^ arc.,6-s.





WBtvohlen Wn Woch-Mler Md Wochweiser Raglstrat dieser des Heil.
GM Reichs Stadt Franckfurth der zuverstchtlichm Hoffnung gclcbct/ es würde denen

Mengen zu Festhaltung der durch den Druck bekandt aemaMen Zlpothecker»Ordnung vomLöbl.Officio
Sanitatis gethanen Verfügungen/ sonderlich wegen Verstttig»und Verkauffung des llaeriac8 und der so ge»

nanndten Franckfurther Pillen/ MG Piflulae AngelicaeD.Lĉ erigenandt/ schuldige Folge geleistet worden seyn; so hat
derselbe jedoZ mit grossem Mißfallen vernehmen müssen/ daß hingegen noZ viele Unordnungen einreiffen wollen/ und da
hero einer ohnumbgangliDen Nothdursst erachtet/ solchem nachdrücklich zu steuren und ein vor allemahl abzuhelssen/ mit»
hin/ ms den TKeriac anlanget/ nochmahls nach Ausweiß der unterm 12. Mertz 1698. ergangenen Verordnung allen
Materiaiiften undApotheckern ernstlich anzubefehlen/ die Büchslein in gehöriger Grösse anzuschaffen/ den lkeriac in der»
jenigen und allen Stücken/ wie er bey der Mixtur verfertiget worden/ allerdings zu lassen/ und alles Vermi»
schens/ sonderlich auch des Einführens und Verkaussens frembden auch wohl untüchtigen lKeriac8,sich gantzlich zu enthal»
ten. So dann wird wegen der gemeldten Franckfurther Pillen/vermög obangezogener Apothecker Ordnung/ ausser denen
jetztmahligen fünff Apotheckem allhier/ allen und jeden/ auch denen Materialisten/ alles Ernstes verbotten/ dieselbe zu
praepariren/ oder deren/ so von hiesigen Apotheckern nicht gemacht worden/,zu verkaussen/ zumahlen dieselbe auch von
Jhro Kayserl. Majestät gegen außwärtige Prseparirung derselben Allergnadigst privilegirct sind. Endlich sollen auch
die Materialisten/ ( lauth lit .4.der lax -Ordnung von denen Materialismen) ausser denen ihnen unter gewissen Con-
ditionftt zu verkaussen erlaubten Compofitis Medicamentis, als da sind llaeriac, Miffiridat, Lonseärio AIleeririe8
und Franckfurther Pillen/ keine andere 0ompotita,wie die auch Nahmen haben mögen/ führen oder verkaussen/ sondern
sich dergleichen allerdings enthalten; alles bey ohnausbleiblicher Confifcation und noch weiterer empfindlicher Bestraf»
sung/ wofür sich ein jeder zu hüten wissen wird.

eschlosscn bey Wach/
Donnerstags den 10. julii 172,1.





Mvohlen Win Noch-Udler und Bochmiser Magistrat dieser des Heil.
Reichs Stadt Franckfurth der zuversichtlichen Hoffnung gckbet/ cs würde denen
Mengen zu Festhaltung-er durch den Druck bekandt aemaUen Apothecker-Ordnung vom Löbl.Officio
Sanitatis gethanen Verfügungen/ sonderlich wegen Verfertig-und Verkauffung des Hreriac8 und der so ge-

nanndten Franckfurther Pillen/ aM ffillulL Angeücaed.Lê erigenandt/ schuldige Folge geleistet worden seyn; so hat
derselbe jedoZ mit grossem Mißfallen vernehmen müssen/ daß hingegen noZ viele Unordnungen einreiffen wollen/ und da
hero einer ohnumbgängliZen Nothdursst eraZtet/ solZem naKdrücklich zu fteuren und ein vor allemahl abzuhelffen/ mit-
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,cyenv/ ivuocrim)aucy oes CMsuyrens uno Derrauuenö wemooen aucy wvyc unrucyngeni neriacs,HO)pupw zu
ten. 0o dann wird wegen der gemeldten Franckfurther Pillen/vermög obangezogener Apothecker Ordnung/ ausser denen
jetztmahligen fünff Apotyeckern allhier/ allen und jeden/ auch denen Materialien/ alles Ernstes verbotten/ dieselbe zu
Dr̂ narirm/ nfw hmrt/ fa timt ftiVfmm niflit amatht  ttwrhm/ xu  iwvfrtiiffptt/ rirmMm diMbe midb von

die Materialien/ (lauth Tit.4.derl ax -Ordnung von denen Materialien) ausser denen ihnen unter gewissen Lon-
clitionen zu verkaussen erlaubten Öompoliti8 Meckicamenti8, als da sind Haeriac, Mitlarickat, ConfectioAlkermes
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und Franckfurther Pillen/ keilte andere Oompoiita,wie die auch Nahmen haben mögen/ führen oder verkaussen/ sondern
sich dergleichen allerdings enthalten; alles bey ohnausbleiblicher Confifcation und noch weiterer empfindlicher Bestraf¬
fung/wofür sich ein jeder zu hüten wissen wird.

beschlossen bey Wach/
Donnerstags deni°-Julü 1711.



Dwchlen Mn Noch-Nlcr und Wochweiser Magistrat dtestr des Heil.
Reichs Stadt Franckfurth der zuversichtlichen Hoffnung gelcbct/ es würde dmcn
bisherigen zu Festhaltung der durch den Druck bekandt aemaWen Apothecker-Ordnung vom BW.Officio

^ Sanitatisgethanen Verfügungen/ sonderlich wegen Verfertig und Verkauffung desn êriacs und der so ge-
nanndten Franckstlrther Pillen/ auZPüluiae Angdic« d.Lê erigenandt/ schuldige Folge geleistet worden seyn; so hat
derselbe jedoZ mit grossem Mißfallen vernehmen müssen/ daß hingegen noZ viele Unordnungen einreiffen wollen/ und da-
hero einer ohnumbgängliZen Noihdursst eraZtet/ solZem naEdrücklich zu fteuren und ein vor allemahl abzuhelffen/ mW

Ihro Kayserl. Maiestat gegen außwattige pr̂ pariruna derselben Allergnadlgstprivilegiretlind. Endlich sollen auch
dieMateriaiiftm/ (lauthTit.4.derlax -Ordnung von deneniVlareriaiiffin) ausser denen ihnen unter gewissenCon-
ditionctt zu verlausten erlaubtenÖompoliti8 Medicamenti8, als da sindTheriac., Mithridat, Confectio Alkermes
und Franckstlrther Pillen/ keine andere0ompoffia,wiedie auch Nahmen haben mögen/ führen oder verlausten/ sondern
sichdergleichen allerdings enthalten; alles bey ohnausbleiblicherConfifcationund noch weiterer empfindlicher Bestraf¬
fung/ wofür sich ein jeder zu hüten wissen wird.

Donnerstags den10. iulü 1711.
eschloffen bey Mach/







MMN zu
Wie es mit den

Und zu

achstnhauftn
soll gehalten werden.

Gedruckt im Jahr MDCLVin.
Und renovitt im Jahr MDCCVTII.
Ferner renovitt MDCCXXXX.

Frankfurt!) am Mayn,
Bey Wolffgang Khristoph Multzen 1740.





«f (o ) Hi»
Herr des Eigenthums, oder dem das Gut/ darauf der Brumm zum
halben Theil steht, vererbt wäre, und das übrig halb Theil die andern
so zu solchem Brunnen gehörig/ inmassen oben unterscheiden ist; So
man aber einen solchen Brunnen fegt, daran, oder an de»n gemeine»
Geschirr und Gercitschafft stopfft, flickt und besicrt, daran gibt ein jeder
der sich des Brunnens und Geschirrs täglich gebraucht, sein Antheil»wievon andern gemeinen Brunnen oben gesttzt ist.

Hält aber der Herr oder Besitzer des Gutes, darauf der Brunnzum halben Theil stehet, entweder einen eigenen Brunnen in seinem ei»
genm Kauß, oder zu dem gemeinschafftlichen Brunnen sein eigen Ge»schirr, also daß er das gemein nicht gebrauchte, so wäre er das gemein
Geschirr weder von rleuem zu bestellen, noch unterhalten und bessernzu helffen schuldig.

V.
Ob Hauser zusammen gebrochen, oder getheilt wären

oder würden.
Nachdem etwan zwey oder mehr Häuser zusammen gebrochen

uud daraus ein Hauß wird, solches soll für einHauß gerechnet, auch
nicht mehr bann ein Bau-oder Feg«Geld zu geben schuldig seyn. Her»
wieder so ein Hauß getheilt, und daraus zwey oder mehr Häustr wer«den, da soll jedes insonderheit sein gebührlich Bau-und Feg-Geldgeben,
wie obsteht, inmassen davon hieoben gesetzt und unterschieden ist.

VI.
Und damit die Brunnen und der darzu gehörige Bezirck sauber und

rein gehalten, und gantz frey gelassen werde. So ist hiermit gesttzet
und verordnet, daß Niemand die Brunnen mit Fässer und dergleichenDingen, wodurch an dem Gebrauch Hinderung geschehet, belegen, oderbestellen, viclwcuiger übebricchendr Sachen, Kerstl, Mist und Unflath
daran schütten, noch auch auf dem Brunnen»Gestell Getüch waschen,
oder unreine Eymer in den Brunnen hangen, ingleichem andere Dinge,
wodurch der Brunnen verunreiniget und beschädiget wird, dabcy thun
oder verrichten solle, und dieses bey Straff zo. Kreutzer, welche so offtjemand, er scy Mann oder Weib, Jung oder Alt,darwider handelt, zumBan verfallen, so gleich und ohnabläßig solst bezahlt, in mehrerem Uber»tretungs-Fall aber die Straff auch wol verdoppelt werden.

VII.
Von Brunnen-Meistern.

Und daiuit auch die Brunnen und Pompe« desto stattlicher inWesen, auch sonst allenthalben hierin gute Ordnung und Gleichheit ge¬halten werde, so hat Ein Hoch.Edler Rath verordnet, die alten Brun¬nen»Rollen, wann solche von denen Nachbarschafftcn eingerichtet, und
darinnen die Häustr und Nachbarn nach der jetzigen Zeit ausgezeichnetseyn werben, und kein Nachbar etwas erhebliches dargegen cinzuwen»
den hat, von dem Rechcney«Ambt unterschreiben und co-chrmiren zulaffen. Und sollen die Nachbauern, die sich eines Brunnens täglich ge-B brau»



«gl» ( O ) «Sgl

brauchen/ aus ihnen, doch ausserhalb der Rachs-Gliedern und andern
bisher» befreyten Personen, deren Ein Hoch-Edler Ralh hicmitin An¬
sehen anderer Beschwerden, damit sie beladen, will verschonen, zwcen
Brunnen-Meister will erwehlen, die Befehl und Macht haben zu ver¬
sehe», daß die Brunnen, auch Gerettschasst darzu gehörig, in Wesen
und Besserung gehalten werden, doch daß sie ohne sondere Nothdurfft,
auch Vorwissen und Bewilligung derjenigen, die zu dem Brunnen ver¬
ordnet seynd, ketzren mercklrchen Grund oder andern Bau fürnehmen.
Dieselben Brunnen-Meister sollen auch das Bau-und Feg«Geld, und
was von Bussen gefallen wird, einfordern, ihres Einnehmens und
Ausgebens jedes Jahrs in Beyseyn der Nachbauern, ober etlicher aus
ihnen darzu verordnet, gute Rechnung thun, und wann die Rechnung
bejchehen, ihr eine abgehen, und an desselben statt ein anderer alsbald

gewehlet werden, also, daß jedes Jahrs ein neuer Brunnen-
Meister bey eurem Alten an , und die Ordnung

zugleich umgehe.



»Jeivchl der Brunnen halben alte Ordnun¬
gen vor Zeiten auffgericht vorhanden, so siyud doch
dieselben in etlichen Punctcn ungleich verstanden wor»
den, daraus Unordnung und Jrrthum gefolgt. Da»
mit aber solcher ungleicher Verstand hingcnommen,
und ein jeder weß er sich darinn zu Eliten schuldig,

klar erkennen möge; So hat Ein Hoch-Edler Rath dieselben alten Brun»
nen-Ordnungen besichtiget, erkläret, und gebessert, auch von neuem ge»
setzt und geordnet nun hinfort zu halten , wie hernach beschrieben folgt,
mit Vorbehaltung, die jederzeit zu ändern, zu mchrcu oder mindem, wie
solches die Gelegenheit undNothdurfft erfordern wirb.

Von Brunnen, so gantz auf der Gemein stehen, wann die
von neuem erbauet, ober Grund -Bäu daran beschehen.

Wo ein gemeiner Brunn von neuem gantz ans die Gemein gebaut»
oder an einem solchen vor »erbauten Brunne « Grund »Bäu oder andere
merckliche Bäu , oder auch Pompe » »Wcrck furgenommen und gemacht
werden, da gebührt von einem jeden Haust , Garten , Scheuer ober
Stall und leeren Plätzen , welche entweder verfallen , oder ungebauct
lügen , das zu silben Brunnen gehörig und verordnet ist , so ferne es
kein eignen Brunnen obek Pompe » hat , seinen gebühmrden Antheil,
und so cs ein eignen oder mit andern Nachbauern gemeinen Brunnen
oderPompcn , halb als viel zu Verrichtung solches Bau «Geldes nach
gleichmäßiger Austheilung zu gebe».

Und damit hinführo der Mißverstand , wer das zu geben schuldig,
ausgeschlossen sey, so ist erklärt, baß solches zu bezahlen und zu entrich¬
ten schuldig seyn follen diejenigen, denen der Eigenthum solcher Häuser
zusteht, oder denen sie vererbet oder auch utukruAuMe zugesüllen wären,
und nicht die, so um Zinß oder sonst in Häusern wohnen, die nicht ihre

A 2 seyn.
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seyn. Solle sich aber zutragen, daß in einem Hauß wo keine Brunnen
oder Pompe«gewesen, ein Brunnen gegraben, oder eine Pompe mit
einem Brunnen gemacht würde; so hat alödann der Eigener sothanen
Hauses und Brunnen nur die Helfft des obigen Brunnen-Geldes zu ent«richtm, im Gegentheil hingegen haben diejenige so ihre eigene Brunnen
entweder eingehen, oder zuwerssen lassen, in diesem Fall das gantzeBrunnen-Geld zu entrichten.

. II.
Wenn an solchen Btunnen neu Geschirr gemacht oder> gebessert wird-

So man aber zu solchen Brunnen oder Pompe neue Aymer ma¬chet, oder daran Scheiben, Ketten, Schwengel, Aymer oder dergleichenZugehörd, stopfft, flickt oder bessert, welches Hauß bann einen eigenm
Brunnen hat, oder die fo einen Brunnen mit einander gemein haben,
soNcn an solchem allen nichts zu bezahlen schuldig seyn, wie auch wann,
ein Brunnen ans einem Hauß nicht gebraucht, es fty darzu gehörig
und verordnet oder nicht, ingletchcm hieran nichts zu bezahlen sthuldtz
seyn soll. Würde sich auch zutragrn, daß in einem Hauß so einen eige¬
nen Brunnen hat, derselbige müstcausgcbessert, und binnen dieser Zeit
von solchen der gemeine Brunnen gebrauchet werden; So soll sothauem
Hauß der Gebrauch ungehindert verstattct, und solches auch bey schod»
hafftcn gemeinen Brunnen in diesem Fall auf den Gebrauch der nechst
gelegenen Brunnen verstanden werden, zu welchem Ende die Verschlief-
jung der gemeinen Brunnen und Pumpen hiermit vcrbotten, und sol¬
che zu der Taglöhner und anderer Arbeiter Erquickung und NothdmW
offen zu lasse« anbefohlen wird-

Vom Fegen der Brunnen, und was die so darzu gehörig,
daran zu geben schuldig.

Wann man dann Jahrs zu gewöhnlicher Zeit solche Brunnen fe¬get, oder diestlben in ohnversehenen Nothfällen mehrmalen gefeget wer¬
den müsten. Daran sollen diejenigen so eigene Brunnen haben, das
halb Feggeld zu geben schuldig seyn.

IV.
Von halben Brunnen.

Als auch etliche Brunnen oder Pompen halb auf der Gemein,
und halb auf etlicher Bürger Und souderer Pesonen Eigcnthum stehen,
oder noch gemacht werden möchten, so ist geordnet, wann ein solcher
Brunn oder Pompe von neuem erbaut, oder andere merckliche Bäu
und Verbesserung mit beyder Thcilen Bewilligung, oder wann sie sich
darüber nicht vergleichm könnten, ans Obrigkeitliche Erkänntnuß daranbefthehen, oder dazu neu Geschirr und Gcreitschafft- deren man sich aus
dem Eigenthum darauf der Brunnen zum halben Theil stünd, nfit ge¬
braucht, gemacht wird, solch Bau-Geld zum halbe« Theil giebt der
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INSTRUCTION
Um die an denen Whoren verord-
NettExaminatores, lvorNttth fdlUtfCsich/
biß auf weitere Verordnung/ wegen der ankom-

MendenPaflagiers, Waaren und Viehe/ zu
richten haben.

Oll ein jeder/so zum examinirenordent-
lich bestellet und angenommen/ mov
gends frühe/ bey Aufschliessung des
Thors/ sich einfinden/und allda so lang

verharren/biß es wiederum geschloffen worden.
II. Die ankommende Persohnen sollen ohngefahr soll

gender Massen examimret werden:
1. Wie er heisse?
2. Was Condition oder Stands/auV wo er

ordentlich wohnhafftseye?
3. Von wannen er komme/ und wie lang es

seye/ daßervondarausgereiset?
4. Von weMem Orth er das erstemahl ausge«

reiset?
5. Auf was für Orth er unter Weges zuae-

kommen/ und unter wessen Gebieth dieselbe
gelegen?

6. Wie lang er sich an diesem oder jenem Orth
unter Wegs aufgehalten?

7. In Ms Geschafften?
8. nb. Ob er wegen seiner Person ordent-

)( liche
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liche Obrigkeitliche Passe oder unverdächtige
Fcdcn  habe/ oder sich sonsten/aber̂ k.durch
genügsames Zeugnuß/ legiümiren könne/
daß er von keinem infidtfen oder IwConta-
8,on halber verdächtigen Otth herkomme?

In entstehung nun eines oder des andern soll
er so fort zurück gewissen werden/ da er aber
gute Passe hatte/ oder sonsten durch gut
Zeugnuß/ wie jetzt gedacht/sich lexirimirenfönte/ so soll er weiter befragt werden:

9. Wo er weiter hinaus wolle?
10. Ob er etwas in hiesiger Stadt zu verrich¬ten? und was?
11. Ob oder was vor Effoäett/ Waaren oder

Güther und Hardes er bey sich habe?
12. Wann und wo solche gepackt?

m. Würde nun die Aussage mit dem aufhabenden
pass, oder sonst vorzeigen könnenden guten Ur¬kunden/ oder aber glaubhafsten Zeugen/ überein-
stimmen/ so wärenisolche Personen paflimt zu
lassen/wo aber nicht/ und bey dem pass, entwe¬
der wegen dessen Aelte/ oder sonsten/ einiger Ver¬
dacht sich zeigte/ so sollen sie ab-und zu Beybrin-
gung tüchtiger Pässe angewiesen werden.

iv. Wann viele oder verschiedene Personen zugleich
vorhanden/ sollen selbige/ jede absonderlich exa¬
miniert werden/ um desto ehender einen Betrug
und Einfchleiffung wahrzunehmen: sonderlich ob
die zugleich ankommende Personen mit ihrem
Vorgeben Übereinkommen/ deßwegen dann auch
solche Personen/ so von einem Orth/ oder in tu
net Compagnie kommen/ nicht eher eingelassen
werden sollen/ biß die ganße Compagnie exami¬
niert worden.

V. Da-

k
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v. Dafeme NM Personen von mhcitten oder ver¬

dächtigen Otthen/ als Marfeille, und selbiger
gantzen Gegend des Königreichs Franckteich/ be-
NaNNtlich Provence, Languedoc, Dauphinej
Lion , Lionnois , Brelle , Savoyen UNd Piemont,
wie ingleichem aus Pohlen/kamen/ sollen selbige
stracks wiederum zurück-und aus hiesiger Stadt
Gebieth/unter jcharffer Bedrohung auf den Wie-
derbetrettungs Fall/ fort gewiesen werden/ es seye
dann/daß sie in Zeit von sechs Wochen in gantz un¬
verdächtigen und gesunden Orthen sich aufgehal¬
ten/ und solches gnugsam erweisen und darthun
können. Daferne aber deßfalls einiger wohjLun-
dirter Zweiffel noch obwalten würde/ sollm sich
die Examinatotes btt)  denen Herrn Burgermei
ftern darüber Befelchs erhöhten.

Vl. Und daferne sich jemand/ von inKcirten oder ver¬
dächtigen Orthen anhero kommend/ unterstehen

l solte/nach seiner Ab und Zurückweisung an denen
Thoren/ sich dannoch gefährlicher Weise in die
Stadt herein zu praAicireN/ und die Examina¬
tor davon Nachricht erhielten/ so sollen sies/ohne
einigen Zeit-Verlust/ einem derer Herrn Bürger¬
meistern anzeigen lassen/ um dergleichen Leuthe
aüfsuchen/ und dafür zur wohlverdienten exem-

. plarischen Straff ziehen zu können.
vn. Diejenige Personen/ so von gesunden und unver¬

dächtigen Orthen kommen/ und mit glaubhaiften
Pässen versehen/ oder sich sonsten deßfalls zu le-
gitimiren haben/ können so fort eingelassenwerden.

vin. Diejenige aber sogar keine Pässe oder Fedcn vor¬
zuzeigen haben/ noch sich sonst genugsam legitim;-
Wkönnm/ sollen/ wie schon emehnet/ keines

)( 2 We-
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Weges/sie seyen/wer sie seyen/ oder kommender/
wo sie wollen/paflirrt/ noch in die Stadt herein
gelassen/ sondern alsofort zurück gewiesen werden/
mit diesem Unterscheid jedoch/ daß

IX.Die benachbarte Herrschassten und hohe Standes-
Personen/ die allhier sowohlen vor ihre hohe Per¬
sonen selbsien/ als wegen Dero führenden Li¬
vree, bekandt/ ohne Anstand können pslliret-
von jemanden Dero Comitati»oder Suite aber
solle/ doch mit Bescheidenheit/ gefraget werden/
wie viel Gutschen oder reitende Personen zur Sui¬
te gehöreten/ und etwa noch Nachkommen wür¬
den/ damit niZt irgend verdächtige Personen sich
mit unter die Suite meliren und hier einschlei¬
chen mögen. So viel aber

x. die von ferne ankommende frembde Herrschafften
anbetrisst/ sollen dieselbe selbsten/ doch mit ge¬
bührendem Refpedt, befraget werden/ wer sie
seyen/ und wo sie hetkamelt/ und wann sie von kei¬
nem verdächtigen Orth gekommen/ und von je¬
manden Dero Com itat,wie in vorstehendem§.IX.
gemeldt/ erkundiget worden/ wie viel Gutschen
oder reitende Personen zu ihrer Suite gehören/
können solche pasfiret werden. Daferne solche
frembde perrschafften aber von verdächtigen Lr-
then kämen/ solle es alsobalden einem derer Herrn
Burgermeistere zu weiters vorkehrender Diipofi-
tiou angezeiget werden.

XI. Was die ankommende Gütber/Waaren und Vie-
he anbelangt/ solle ohngefähr auf gleiche Weise
verfahren/auf die oben sut>Xum.v.nahmentlich
von allem Cornrnereio ausgeschlossene Provin¬
ziell Md Orthe alles Fleißes gesehen/ und gar
nichts/ es seye was es wolle/von denen bamiiür-

ten
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ten Orthen und Landenpasfitet/ sondern allesabgewiesen/ mithin die über Güther/ Waaren
oder etwa auch Viehe aufzuweisen habende Passe
und Fracht Brieffe ja fleißig examimret/ undbey
befindendem Anstand einem derer Herren Burger«
meistere zu weiterer Verordnung sogleich davon
Bericht gethan werden.

XU. Die von srembden Orthen kommende Land«Gut«Men/ sonderlich die von Meß/ Straßburg/und
insgesambt alle vom Rhein und denen an Teutsch«
land granßenden conguecimn Französisch en Pro«
vinßien anlangende Gutschen und Perfohnen sol«
len nicht mehr in«sondern vor dem Thorexami-niret/ und allda die Paffe sowohl als wegen der
ausshabenden Waaren die Fracht Brieffe ausss al«
lergenaueste unterfiMet/ und wann die Paffe undFracht«Brieffe nicht frisch und gehörig eingerich«tet/ und nur einiger Verdacht dabey obwaüthensollte/ ohne weiteres Bedencken oder Anfragen/
die Gutschen sowohl selbsten samt dem Gutscher/
und allen Personen mit denen aufhabenden Waa«
ren und dabey befindlichem Viehe alsofort und ohneeinzigenVerzugzurückgewiesen/ und davon nichts/
als was gute Paffe und Fracht Brieffe hat/ pa£
liret und herein gelassen werden.

Xlli. Die Post«Gutschen aber/ davon die Postillionen
ihre bekannte Livreen tragen/ sollen zwar/ so viel
die Postillionen/ Gutscheund Pferde anbetrifft/
pasilret/mitdenen darauf befindendenk»a6â ier8,LileQen und tiaräe8 Über solls ebener Massen wie
mit anderen gehalten/ und die Paffe und Fracht«
Brieff wohl exammiret und untersucht worden.

xiv .Sollen die frembde ankommende Müitair-spe*«
sonen keines weges an denofficierderGamifonX 3 in
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in die Bor»Wacht immediate verwiesen/ son»
dem jedermänniglich er seye wer er wolle/ ohneUnterscheid/ von denen Exammawribus^ die
darum Red und Antwort zu geben haben/ vor
allen Dingen examjmret Wrden. Und weilen

XV . die RachriZten / sonderlich aus Pohlen / mehr
mahls mitgebracht/ daß das Übel der Vomâion
gar vfft durE Juden eingesWffet worden/ so
sollen die Lxammarores vvrnGnlich au§ auf die
Juden ein wachsames Auge halten/ und da sie
nicht vollkommentlich gute und von denen Orthen/
wo sie durchp 386 ret/ unterschriebene frische Paffe
hatten/ selbige sowohlen insgemein als vornehm»

Betrohung auf ihren WiederbetrettungsFall/
fort weisen/ es seye dann daß die Pohlnische Ju
vmt uww wjuwuiti;mw vm\  uucr
geringsten Zweiffel nicht unterwörffener Gesund'heits»Päffe klar darthun tönten/ daß sie schon über
40.Tag lang aus Pohlen gereiset/ und inzwischen
an gesunden und allerdings unverdächtigen Or»
thenW aufgehalten/ me schon oben Num.v.
erinnert worden.

xvi .Me hiesige Juden/ so verreisen wollen/ sollen
ihre darzu in der Lanyley abhohlende Paffe an de»
nen Thoren denen Examinatoribus vorweisen/
selbige wo sie hin»oder durZreisen/von des Orths
Obrigkeit unterschreiben zu lassen/ geziemende
Ansuchung thun/ und wann sie wieder hieher
kommen/ wiederum auiweisen/ um siE dardurch
allen Verdachts/ daß sie inzwischen nicht irgend
an verdächtigen Orthen gewesen/ zu entledigen/

aus»

f
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liche Erlaubnuß nicht wiederum in die Statt her»
ein gelassen werden sollen.

xvil.Wann etm dieOber-Px3inmawre8»welche ausLiebe vor die Wohlfatth ihres Vatterlands und
gemeiner hiesiger Stadt solch beschwehrliches05-ticium zu ihrem Lob und Ruhm verwalten/dannoder wann nicht gleich bey banden wären/ so sol-
len biß zu ihrer Wiederkunsst die ordentliche an dieThore bestellte und beeydigte Unter-Pxammaro-re8die inzwischen ankommende Personen sowohlals Maren./ .wie oben gemeldt/ auffs allerfleif-sigste ex3m,m'ren/ und sichftri&isfimänach al¬len vorstehenden künden richten/die WaarenundPersonen/ so Inhalts selbiger Punkten pasfitetworden/ aufschreiben/ und wo sie bingekommenoder logireit/dabey noriren/zumahlen aber durch¬aus nichts mch ihrer vilcrecion, oder um Geld/paaren lassen/ bey Verlust ihres Dienstes auchnach befinden ihres Fehlers oder Verbrechens bey
ohnausbleiblicher noch sonftigerscharfferAhndungauch wohl Leibes-Straff.

Conclufiim in Senatu,
Donnerstags den 14.N0V.1710.
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INSTRUCTION uni
ot die hiesige an die WM bestellte Lxaminatoi-es.

Franckfurt/ den;i.xu§. 171;.

Emeökständrgeund tüchtige Fede/oderGesundhetts-Bmff/
über Personen/soll inhalten:

I. Die Benennung der jenigenQbrigkeit/^snität/Kantzley/Stadt/
Ampts oder Gerichts/ allwo dieselbe außgcfertigt wird:

II. Eine öffentliche Bekantnuß/ daß in solcher Stadt/ oder Ort/
ansteckende Seuche/oder Kranckheit/ sich nicht befinde/ sondern gute
gesunde Lufft daselbst seye: , _ _ s .

III. Den Tauss-und Zunamen/ wreauchLonäinon, Stand und
Wesen derjenigen Person/ dero dieFede mitgecheilet wird:

IV. Das Alter/ Statur/ Haar/Augen/ und etwa«andere Merck-
maldes AngesichtsoderLeibssolcherPerson/zuweil auch Kleidung:

V. WanndiePrrsonnocheinigeGefehrdenhat/müssendieselbegleich-
fals mit Namen benennet/ und oberwehnter Massen beschrieben seyn-ob
es auch gleich Diener/ oder Angehörige wären/ und ist also besser/ daß
jede Person ihre eigene Fede hat:

VI. DaßdiealfoernenntePerson ansolchemOrt/ allwo dieFede er,
theilek worden/entweder beständig wonhafftsey/undsich beständig/oder
zum wenigsten über vierzig Tag daselbsten auffgehalten habe:

VII. DenOrt/wohindiemehrgedachtePersonzureysenvorhabensist:
VIII. Die Benennung-er Zeit an Jahr/ Monat und Tag/auf welche

die Fede ertheilt worden:
IX. Die Besiglung und Bekräfftigung mit eines jedenOrtsObrig-

keit-53mtät-Kantzley.Ampts-oder Gerichts-Fnsigel; Und werden prlvsc-
§ub5cripcione8 und Sigel nicht angenommen.

auf Waaren/ soll inhalten:
I. Die Benennung der Obrigkeit/ Lsnirät und dergleichen/ wie

bey der Fede über die Personen in Num1.ermeldt.
II. Eine öffentliche Bekantnuß/ daß in solcher Stadt oder Ort keine

ansteckendeKranckheitrc.ftye/wiebey der Fede überdiePersonen/Num.r..
erwehnet:

in. Den Namen der Person/ welche die Güter/oder Waaren/ zu
versenden willens:

IV. DieGüterundWaaren/welcheversendetwerdensollen. Ztem/
wie viel es Stück/ Pack/ Ballen oder dergleichen seyn mögen:

v . DenOrt/wo solche anfänglich fabrid« / und gearbeitet/oder
eingekaufft worden:

VI. DieZeit/ wielang siean dem Ort/ von welchem sie kommen/ ge¬
legen:

VII. DenOrt/ wosieeinbaüirt/ gepackt/ oder zusammen geschlagen
worden:

VIII. Den Nutnmim und Zeichen/ womitdieGürer/ oder Waaren/
bemercket seynd:

IX. Den Fuhrmann/ deme die Güter auffgeladen werden:
X. Den Ort/wohin die Güter/ oder Waaren/ versendet werden:

XI. DieZeit/FahrundTag/wiebeyderFedeüberPersonen/inNum.8.
XII. DieBesiglung/wiebeyderFedevorPersoneninNum.9.

Hierbcy weiters zu mercken/ daß alle Feden derPersonen/ sonderlich der Fuhrleut/ zum wenigsten an allen nahmhafften Orten unterschrieben
werden sollen: Und würde auch sehr beförderlich seyn/ wann jede Person/ oder Fuhrmann alle Ort/ woerpassirt/auffzeichnete/ oderauffzeichnen
liesse/ und dasselbebey Ankunfft vorlegte/ und mit Eyd bestätigte/ sonderlich wann einige insicirte Ort in-oder neben dem Weg ligcn sotten.

Zumalen seynd bey gegenwärtigen sorglichen Läusten abzuweiscn/ allerhand Landstreicher/ faule Bettler/ vagirende abgedanckte Soldaten/
Land-läuffigeFuden/ Zigeuner/ kräncklichte Personen/ Handwercks-Bursch/ so fern dieselbe keine Arbeit suchen/ und anderes dergleichen unnützes
Gestndlein/ obesgleichvonandernOrtenmüFedenversehenwäre. Dannenheroauchöenenselbenallhier keine Fedengegeben/ nochihreFeden/ so
sie von andern Orten etwan herbringen mögen/ nicht unterschrieben werden sollen.

Condufum in Senatu,
Donnerstags/den3i.Aug 171z.
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tadt Wrancksurtt)ammayn tpun runv/
nrrj  NlAlich Zu wissen: Demnach durchGöttliche Derhängnüß diê onmAion und ansteckende gefährliche

Kranckheiten hin und wieder gewaltig eingerissen/ und sich ft länger ft weiter auszubreiten beginnen:

licher Möglichkeit nach/zu begegnen/ und selbiges von hiesiger Stadt und Land abzuhalten/ eine Nothdurfft befun¬
den/ ein und anders hierunter Zu verordnen. Befehlen demnach ernstlich hiemit/und wollmi.Daß niemand/auch
keine Fuhren oder Waaren/ von andern Orten anhero kommend/ nirgend anderswo/ als alftin an dem Bockenhei-
mer-Neuen-Affen-und Fahr-Thor/auchin der Messe am Allerheiligen-Leonhards-und Metzger-Thor eingelassen/
Zuforderst aber von denen alldar bestellten Examina toren/ihrer gedruckten/und zu männiglichens Nachricht hicbey ge¬
fügten Inlirul5hr0ngemäß/examinirt/und nach Befinden herein paKrtt werden. 2.Das; alte und jede Bürgere und
EinwohnerederStadt/sonderlich aber Weinschencken/Gasthaltcre/Garköchc/Bierzapffer/ niemand von andern Or¬
ten kommend annehmen/er habe dann einen gedruckten mit dem Eantzley-Adlcr bezcichnctcn Schein von dem Thor/
wo er eingelassen worden/ vorzuleqen; welche Schein auch ftden Abends denen Herren Bürgermeistern/ nebst der ge¬
wöhnlichen Verzeichnis derFrembden/zugefendet werden sollen, z.Das; die hiestgeBürgere und Einwohner/wenn
sie irgends wohin Zu reisen Vorhabens/sich Zuforderst mit nöthigen Fehden versehen; so dann dieselbe an denen Orten/

den lassen. 4. Und sondcrlich/dast alle HiestgeBürgere und Einwohner sich mit allem Fleiß hüten/an ein oder andern
verdächtigen/ oder würcklich bannistrtcn Ort zu reisen/ dahin Zu handle»/ Waaren von dannen Zu empfangen/ oder
einznfchlciffen. Endlich daß die Schlffere/ Fischer und Ferchen sich allerdings enthalten/ frembde Personen in ihre
Schiffe oder Nachen einZunehmcn/ und in hiesige Stadt zu führen. Alles bey unausbleiblicher/ ernster/und nach
Vefindung der Sach andictirender Thum-Leib-und Lcbens-Straffe.

dlonclulummSenatu
den zi.Aug.  1713.
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Die hicsige an dteThor bestMc
LxammnLores.

FraNckftttt/dMi8.5eocembr.1711.



Emnach in jetziger hiesiger HerbstMeß bcy Er«
sthong der Zeden sich verschiedene Drfect und

te Oepurirtc zu dem Offkio Sani tatis<(tK Noth«
dvrfft erachtet/unsern an die Thor bestellten

Lxaminaroren/ einen nähern Mricht über die Feden/und was

wie folgt: Mhmlichen

Kantzley/Stadt/Ampts oderGerichtS/ allwo dieselbe
außgefertigetwird:

H-EineoffenklicheBekanmuß/daßinsolcherStadt
oder Ort / ansteckeudeSenche/ oder Kranckhcit/ sich
nicht befinde/fondem gute gesunde Lufft daselbst seye:

in . Dm Tauff-und dimaHmm/ wieauchConär-
non , SiandundWesen derjenigen Person/ dero die
Jede mitgecheilet wird.

iV .DasAlter/Statur/Haar/Augen/undetwan
andere Merckmal des Angesichts oder Leibs solcher
Person/znweitauch Kleidung.

V.Wann die Person noch einige Gefehrden Hat/
müssendieselbegleichfalsmttNamen benennet/und ob-
erwehnter Maßen beschriebenseynr obesauchgleich
Diener/oderAngehörigewären/undisialsobesser/daß
jede Person ihre etgme Fede hat.

VI. Daß die also ernennte Person an solchem Ort /
allwo



allwodie Jede ertheilet worden/ entweder beständig
wohnhaffk sey/nndsich beständig/ oder zumwenigsten
über viertzigTag/daselbstenauffgehalten habe.

VH.Den Ort/wohin die mehr gedachte Person zn
reisenvorhabensist.

VIII.DieBeuennung der Jeit an Jahr/Monat
und Tag/auff welche die Fede ertheilt wordm.

IX.Die Besieglung undBekräfftigungmit eines
jeden Orts Obrigkeit-5M,'rät-Kantzley-Ambts-oder
Gerichts-Fnfigel:Und werden Privat-Subfcriptiones
«nd Siegel nicht angenommen.
Eine beständige und tüchtige Fede/ oder Ge-

sundhetts-Brieff aufWaaren/sollinhalten:
LDieBenennung der Obrigkeit/ Sanität und der¬

gleichen/wie bey derFede über die Personen in Mm. i.
ermeldt.

II Eine'offentlicheBekantnuß/daß insolcherStadt
oderOrtkeine ansteckende Kranckheitrc.sey/ wie bey
der Fede überPersonen/Mm.2.erwehnet.

III.DenMmenderPerfon/ welche dieGüter/ oder
Waaren/zuverftnden willens.

IV.Die Güter und Waarm̂wetche versendet wer¬
den sollen.Fttm/wie vieles Stück/Pack/ Ballen oder
dergleichenseyn mögen.

V.Den Ort/wo solche anfänglich fabricirt/und ge-
arbeitet/odereingekaufftworden.

VI.Diedeit/wielangsteandemOrt/vonwelchem
sie kommen/gelrgen. VII.Den



VII.DeuOrt/wo sie imballirt/gepackt/ oder zusam¬
men geschlagen morden.

VlilDen ^ umerumunddelchen/womitdreGüter/
oder Waaren/bemerckerseynd.

IX.Den Fuhrmann/ demedie Güter auffgeladen
werden.

X .Den Ort/wohin die Güter/oder Waaren / ver¬
sendetwerden.

Xi .Die deit/Zahr undTag/wie bey der Fede über
Personen/in Num. 8.

XII .DteBesiglung/wie bey derFedevor Personen
in Num.9.

Hierbey weiters zu mewken/daß alleFedender Personen/
sond,'i lict; der Fuhrleut / zum wenigsten an allen nahmhafften
Orten unterschrieben werden sollen. Und würdeauchschr be-
sö rdcrlich seyn/rr ann jede Person / oder Fuhrmann alle Ott/
wocrpaMrt/auffzeichnete/oderausizeichnenliesse/unddasselde
bevAnkunfst vorlcgtc/und mitEyd besrätigte/sonderlich wann
einige inficirte Ort imodcrneben dem Weg liegen sollen.

Zumahlenscyndbeygegenwärtigen sorglichenLauftenab»
zuweiscn/allcrhand Landstreichere/ saule iLctllere/vagirende
abgedancktcSoldaten/landtauffigcJiiden/Zigeuner/kranck^
lichte Personcn/Handwcrcks - Bunch / so fem dieselbe keine
Arbeit suchen/und anderes dergleichen unnützes Gestndlein/ ob
es gleich von andern Orten mit Feden versehen wäre . Dam
ncnhero auch dcncnselben allhier keine Feden gegeben/ noch ih^
rc Fedcn/so stc von andern Orten etwa » Herdringen mögen/
nichtunterschriebcnwerdensollen.

Eines wohlE nndHscbw. Raths der Stadt
Lranckfüre an, iN .ryi»

Dcpucirte zu dkM OiUcio^Lnirakls.



-Examinatores.

Fmnckfilkt/ -ett ro.Scptcmbf. r§so.



EmnachinjeßigerhiessgerHerMMessbey &*
schung der Jeden sich verschiedene Defeek und Min-

Ik'gel eräuget : Als haben wir zu endernannte Depu-
rirrezudem Officio Sanitatis eine Nothdurfft erach-

/W ^ tet/ unfern an die Thor bestellten Examinatoren / tU
mn nähern Bericht über die Jeden / und was dabey sonderlich zu be-
obachten seynmag/hiermikzu ertheilen/wie folgt : Nemüchcn

i. r
«ußgefertiget wird:n. ~

definde/sondem gute gesunde Lufft daselbst seye:
m DenTauff -unddunahmen/wie mich cdfkii-

rion .St .md und Wesen derjenigen Person/ dero die
Fede mitgetheilet wird:

i V . DasAlter/Statw/Haar/Augen/ttN - etwan
andere Merckmak des Angesichts oder Leids solcher
Person/zuweilauch Kleidung:

V. Wann die Person noch einige Gefehrden hat/
müssen dieselbe gleichfals mitNamen denennet/und od-
erwehnter Maßen deschriedM seyn; od es auch gleich
Diener/oder Angehörige wären/undistalsodesser/daß
jcdePersonihrreigeneFede hat.

V i.Daßdie also erneute Person an solchem Orr/all-



Kurtze
INFORMATION

Und

Vor
Dte Hrestge an die Thor bestellte

^xaminLtorez.

Franckfttt/dm io. LevcemFr. i6So->



EMachknjehiget hiesiger HerbstMeß beyEr^
sehung der Jeden sich verschiedeneD lfcet und Man-

eräuget : Als haben wir zu cndernannte Depu-
ritte zu dem Offido Sanitatis eine Nothdurjfterach-
tet/ unfern an die Thor bestellten Examinatoren / ei¬

nen nähern Bericht über die Jeden / und was dabey sonderlich zubc-
obachten seynmag/hiermitzu erthcilen/wie folgt : Nemlichen

Eine beständige und tüchtige Fede/ oder Ge-
sundheits-Brieff/überPersonensollinhalten:

i. Die Benennung derjenigen Obrigkeit/ Sanität/
Kantzley/Stadt/Ampts oder Gerichts/ allwo dieselbe
außgefertiget wird:

H.CineoffentlicheBekantnuß/daßinsolcherStadt/
okerOrt/ansieckendeSeuche/oderKranckheit/sich nicht
befinde/sonderngutegesundeLufftdaselbsiseye:

I f1 Den Tauff-und Junahmen/ wie auch conöi-
tion,Stand und Wesen der jenigen Person/ dero die
Fede mitgytheilet *

iv . Das Alter/Statur/Haar/Augen/und etwa«
andere Merckmal des Angesichts oder Leibs solcher
Person/ zuweil auch Kleidung:

V. Wann die Person noch einige Gesehrden Hat/
müssendieselbe gleichfals mitNamen benennet/und ob-
erwehnter Maßen beschrieben seyn; ob es auch gleich
Diener/oder Angehörige wären/und ist also besser/daß
jede Person ihre eigene Fede hat.
' Vi.Daß die also erneute Person an solchem Ort/all-

wo



wodieFedeertheiletworden/entwederbestandigwon-
Hafftsty/und sich beständig/oder zum wenigsten über

v i i . Den Ort / wohin die mehrgedachte Person
zu reysen Vorhabens ist:

v ui . Die Benennung der Zeit anIahr/Monat
und Tag/ auff welche die Fede ertheilt worden:

I X. Die Besiglungund Bekräfftigung mit eines
jeden Orts Obrigkeit-b-mirät-Kantzley-Ampts-oder
Gerichts-Insigel : Und werden privär-bublcripcionsr
und Sigel nicht angenommen.
Eine bcständlge und tüchtige Fede / odcrGe^

siundheits-BrieffaufWaaren/föllinhaltm:
I. DieBenenmmg derObrigkeit/banirät und der¬

gleichen/ wie bey derFede über die Personen inNum . >.
ermeldt.
II.Eine öffentliche Bekanmuß/ daß in solcher Stadt

oder Ort kerne ansteckende Kranckheu rc.stye/ wie bey
-erFedeüber Personen/ Num.r. erwehnet:

II i. Den Namen der Person/welche die Güter/oder
Waaren / zu versenden willens:

iV. Die Güter undWaaren/welche verstndet werden
sollen. Item/wie viel es Stück/Pack/Ballenoderder-
gleichenseyn mögen:

V. Den Ort/wo solche anfanglichkabricirc, und ge¬
arbeitet/ odereingekaufft worden:

v «, Die deü/wie lang sie an dem Ort / von« lchem
siekommm/gelegenr V il .De



V ll .Den Ort/wo sie imballirt/gepackt/oder zusiuüen
geschlagen worden:

v . !i.Dendrumcrumunddeichen/womttdieGüter/
vderWaaren/bemercketseynd:

ix . DenFuhrmann/deme die Güter auffgeladenwerden:
X.DenOrt/wohiNdjeGüter/oderWaaren/rersen-det werden:
x -.Die ? eit/ Jahr und Tag/ wie bey der Fede über

Personen/m Num^ .
Xt i. Die Dcsiglung/wie bey der Fede vor Personeilin Mm .?.
Hierbcy weiters zumrrcken/daß aücFcden derPersonen/sonderlich derFuhrlcut/zum wenigsten an allen nahmhafftenOrtenunterschriebenwerdensollen: Und würde auch sehr be<förderlich seyn/wann jede Person / oder Fuhrmann alle Ort/wo er pasirrt/auffzeichnete/oder auMichncn liesieMd dasielbebcyAnkunftvorlegte/und intt Eyd bcstütigte/soitderlich wanneinige infictrte Lrtin -oder neben dem 2Lcg ligcn sollen.Zuirmlen stynd lley gegenwärtigen sorglichenLäustm ab»zuweistu/allcrhandLand>tre,chere/ faule Bettlere /vagirende

abgedanckteSoldaten/landlauffigeJuden/Zigeuner/kränck-lichte Personen / Handwerck-Bursty / so fern dieselbe keineArbeit suchm/und anders dergleichen unnützes Gesindlein/ obes gleich von andern Orten mit Fcden versehen wäre . Damnenhero auch dmenselben allhier keine Fcdm gegeben/noch ih«reFeden/so sie von andern Orten etwa» Herdringen mögen/nicht unterschrieben werden sollm.
Eines Wohl E .lind Hoch« . Raths derStadc^ Franckfurran, Mayn

veourirre zu demOKcio Lanllaris,



wo die Fede ertheilet wordm / entweder beständig won-
Hafft sey/ und sich beständig/ oder zum wenigsten über
vierzig Tag/ daselbsten auffgehaltenhabe:

v 11. Den Ott / wohin die mehrgedachte Person
zureysen vorhabensist:

V u J. Die Benennung der beit an Jahr/Monat
und Tag/ auff welche die Fede ertheilt worden:

ix . DieBesiglung und Bekräftigung mit eines
jeden Otts Obttgkeit- 8snirät -§ antzley-Ampts-oder
Gerichts-Insigel : Und werden privardukicriprioner
«nd Sigel nicht angenommen.
Eine beständige und tüchtige Fede/ oder Ge-

sundheits-Brieff aufWaaren/föllinhalren:
I. DieBenennung der Obrigkeit/ -an ,rät und der¬

gleichen/ wie bey der Fede über die Personen in Num.
ermeldt.
l I.Eine öffentliche Bekantnuß / daß in solcher Stadt

oder Ort keine ansteckende Kranckhett rc. seye/ wie bey
derFede über Personen/ Num.r. erwehner:

l l i.Den Namen der Prrson/welche die Güter/oder
Waaren/zu versenden willens:

iV. Die Güter undWaaren/welche versendet werden
sollen. Iiem/wie viel es Stück/Pack / Ballen oder der-
gleichen seyn mögen:

V. DenOtt/wo solche anfänglich fLbncirr , und ge-
arbeitet/odererngekaufftworden:

V >. Die Feit/wielang sie an dem Ort / von welchem
siekommen/gelegem VttDe



'.Dm Ott/wo siermballtrt/g
Wyiv ** IvvivvU '4

v 11i.Dm klumerum undZeichen/jvomitdieGüter/

l x . Den Fuhrmann/deme die Güter nuffgelndenwerden:
X. L

der werden:
mm

x '.Die beit/Jahr und Tag/wie öey- erFede über
Personm/mMm .8.

XU. DieBesiglung/wiebepderZedevorPersouminNum .c>. '
Hierbeyweiters zuwercken/ Daß alleFeden derPerfonen /sonderlich der Fuhrleut/zumwenigsten an allen nahmhafftenOrten unterschrieben werdensollen: Und würde auch sehr be¬förderlich styn/wann jedePerson / oder Fuhrmann alle Ort /

einige inficirte Ort m-oder neben dem Weg ligen solken.Zumalen seynd Ley gegenwärtigen sorglichen Lausten ab-
zuweisen/allerhand Landstreichere/ faule Bettlere '/ vagirendeabgedanckte Soldaten / landlauffige Juden/Zigeuner/kränck-lichte Personen / Handwerck-Bursty / so fern dieselbe keineArbeit suchen/und anderesdergleichen unnützes Gesindlein/ obes gleich von andern Orten mit Feden versehen wäre . Dan-nenhero auch denenselben atlhier keine Feden gegeben/noch ih¬
re Feden/so sie von andern Orten etwan herbringen mögen/nicht unterschrieben werden sollen.

Eines WohlE .undHochrv. Raths Her StadeFrankfurt am Mayu
Oepucirce zu dem OKcio 8nmt3ti5.



1

ArmachD«sdemUach deß Heit. Wicßs Hm»Uranchürt/ M
gewissen vornehmenOrten glaubwürdiger Bericht zukommen/daß einige vagtrendebösiLeute/
thctls in Pilgers Kleidern und antragcnden bucklechten blechenen Fläschen und Geschirren be¬
kleidet/ thetlSaber/ soPomeranßen undandereWelsche Gewächs feyl haben/ vergijste gelbe
Salben bey sich tragen/ selbige an die HaussThüren in Stätt und Flecken streichen/ wovon die

Leut/ so vor solchenThüren vorbey oder auch hindurch paffiren/infünffStunden sterben/ auch vielBronnen
vergiffien/dahero viel Leute das Leben einbüssen müssen/wiesolches/und daß dergleichen böseLeut etltch hundert
außAalien inSTeutschlandgeschickt worden/etnigeGefangene im Khurfürsienthumb Beyern außgesagt und
bckant haben/ und Wir deren darab besorgenden Gefahr nach Möglichkeit vorzukommen Vns schuldig er¬
achten.

AlSwollenWir/sowol allenundjeden Offtctrern bey unserer Soidatefca, alSauch denen Schreibern an den
Statt-Thoren/wie nichtweniger denmSchultheissenundWtrthenuffunscrnDorffschafftm/beyunnachlässi-
ger ernsterStraff/auch rcHcÄi vL bey Verlust deß DtenstS/ htemit alles ErchtS anbefohlen haben/ daß sie auff Z

undbeyunsererKanßleydavongebührendeAnzetgthunundersiattensollen.
Wornach sich obgcdachtt Vnftre Bediente und Angehörige Zu richten/ und vor Vngelegenheit Zu hüten

wissen werden.

Conclulum in§en»mdenr8.§cjc>remirnr
Anno 1671.





Inftru&ion ft# h# UttM M - kM stkstksstt Examinatores.
I.

LÜ ein jeder zum examinffen bestellte Offi-
ciant , Morgens früh beyAuffschlreffung deß
Thors / sich emfinden / und daselbsten so lang
verharren / biß es wiederumb geschlossen
worden.

II.
Sollen sich die Examinators mit überflüssigem Trmcken

nicht beladen/damit sie die ihnen anbefohlene Verrichtungen
gebührend beobachten mögen.

Den ankommenden Personen/sollen sie/nach jedesStands
Gebühr/mit Bescheidenheit begegnen/und keinen mit einigen
harten Worten anfahren.

Die ankommende Personen sollen ungefehr folgender Mas¬
sen exammtrt werden^ als

i . Wie er heissei
i . Was conäirion oder Stand / auch wo er wohnhafft feyei
z . Von wannen er komme?
4 . Von welchem Ort er das erste mal außgeraiset i
5** Auffwas vor Orter unterwegs zukommen/ und unter

wessen Gebiet dieselbige gelegeni
6. Wielanger sich an diesem/oderjenemOrt / unterwegs

auffgehalten-
7 . In was Geschafften S
s. Ober nicht auß inLcrrten Orten / nemlichen von Prag/

Dreßden und dergleichen herkomme e
9 . Ob er inner den nechsten 40 . Tagen an einem dergleichen

Ort gewesen/ oder im durchrcksen dergleichen Ort betroffen i
10. Ob er wegen seiner Person ordentliche Lbrigkeitliche und

unverdächtige Feden habc i
11. Wo er weiter hinauß wolle *
iL. Ob er dieses alles /was  eraußgesagt/auch/daßbeyder

Fede oder Urkund kein Gefehrdegebraucht worden / mit einem
leiblichen Eyd zu Gott betheurcn könnei

V.
Wann viele oder verschiedene Personen vorhanden / sollen

dieselbe absonderlich und feparati m examiniret werden/umb de¬
sto eher einen Betrug und Einschleiffung wahrzunehmen ; son¬
derlich ob die zugleich hereinkommende Personen mit ihrem
Vorgeben übereinstimmen / deßwegen dann auch solche Per-
sonen/so von einemOrt/odcr in einer Compagnie ;kommen/nicht
eher hinein gelassen werden sollen/ als biß die gantze Compagnie
examiniret worden. VI.

Wann dieankommendePerson Güter bey sich hat / soll er
fragen

i . Was es für Güter seyen?
1. Wo sie auffgeladen oder gepacket i
3. Wieviel Stück es seyen?
4 . Wo er mit hinauß wolle i
5*. Ob er solcher Waaren wegen/daß sie angegebener »nassen

an gesundem Ort gemacht/auffgepacket und geladen worden/
glaubhafftig artellattirn vorzuzergcn?

6. Ob er unterwegs keine Waaren geladen/und was $VII.
Solche Feden oder Paßbrieff / sowol der Personen / als

Fuhren und Güter / solleermit allem Fleiß durchgehen / wol
nach der Hand/Pettschaffk und Inhalt betrachten / und ein

mehrers nicht/ als darinn begriffen/ paflimt lassen/ insonderheit
aberfleiffig auffmercken/ ob dieAnzahlder Wahren / wie sie in
derFede LpeciLcirk/ also und anderst nicht/auch mehr oder weni¬
ger/vorhanden/und ob dieselbe mit den in den Feden bemerckten
nurncris Übereintreffen/ und da sich einige Ungleichheit befindet/
die Person darüber ernstlichen-u Rede setzen/ auch wo einiger
Verdacht mit unterlaufft / alles wiederumb zurück weisen.VIII.

Wann auch in ein oder andern Fede, wie billig seyn soll/ der
Person Statur , Gestalt / Kleidung und dergleichen exprimiret
wäre / soll er solches genau confenren / und im fall der nicht
Ubereimstrmung / die Person ernstlich zu Red setzen/ auch ein
oder andern befindlichen Betrug zum Offido Sanitatis bcrich-
ten/umb solchen der Gebühr abzustraffen.IX.

Solle er alle und jede Personen so examiniret werden/
kürtzlrchen noriren / und zu besser Nachricht jeden Abend so wol
denen Herren Bürgermeistern / als auch dem Herrn Seniori
Offidi Sanitatis einliesern. X.

Soll der Examinator , weder Person / Vieh noch Güter/
sie seyen einheimisch oder.frembd / ohne behörige Fede und ge¬
nügsame unverdächtige Urkund/ in die Stakt lassen.XI.

Davon aber seynd außgeschlossen die jenigen Personen/
samptbey sich habendenGütern/so voninLcirten Orten Herkom¬
men / und sonsten Bettler / landlauffige Juden / abgedanckte
Soldaten / krancklichte Personen / Handwerckebursch / so in der
Statt keine Arbeit suchen/und ander Herrnloscs unnütz Gesind/
als welches alles / ob sie gleich mit Feden versehen wären/gleich-
wol nicht sollen eingelassen und paffim werden-XII.

Die Feden und Urkund/sollen ins gesampt / sie betreffen
Person oder Güter / nicht allein underschricben/ sondern auch
besiegeltseyn/ und zwar voneinesjeden Orts Obrigkeit / Sani¬
tät / Cantzley oder Gericht ; Die jemge aber so geringe Offid-
anken/zumahl von D örffern/Flecken und derglcichen/ausgcbcn/
sollen nicht fürpalFirlich erachtet / und niemand darauff hinein
gelassen werden- XIII.

In den Feden , soviel die Person betrifft / soll eigentlich
enthalten seyn

1. Der Person/so dieselbe vorweisek/wie auch dero Bedienten
und bey sich habenden Personen TauffJu - Nahm und Con¬
dition s

L. Statur/Haar/Alter / und andere äusserliche Keüzeichen?
3* Der Orr woher sie kommet
4 . Daß sich die Person eigentlich 40 . Tag lang an unver¬

dächtigem gesundem und frrschem Ort aneinander auffgehalten
habe. XIV.

Wo sie aber die Zeit / wie lang er an unverdächtigem Ort
sich auffgehalten gar nicht exprimirte/oder doch keine 40 .Lage
in sich hielte/soll die vor zeigende Person zu einer neuen Quaran-
tena angehalten/oder die Sache ad OfficiumSanitatis verwiesen
werden/ umb darüber befundenen Dingen nach zu dstponiren.XV.

Wann auch gleich die Fede und Urkund 40 . Tag in sich
hält / aber bereits so alt wäre / daß die vorzeigende Person immit¬
telst an verdächtigenOrken könnte gewesen seyn/ so soll einen

weg/als den andern/fotchePerson nichteingelassenwerden/sie könne
dann glaublich darthun / daß sie Mittlerzeit an unverdächtigem
Ort sich auffgehalten und durchgeräiset ; dahero umb guter Rich¬
tigkeit willen jedes mal auff die Haupt -Feden glaubhafftig soll
beschienen und not »« werden / wo die Person durchräiset / oder sich
immittels auffgehalten- XVI.

Was Leutsche bekandteStands -Personen anbelangk / soll
deren vornembsterbey sich habender Bedienter sowol für seinen
Herren / als auch wegen bey sich habender Personen / mit einem leib¬
lichen Ayd betheurcn / daß keiner von den bey sich habenden Gut
oder Personen / innerhalb 40 . Lagen an Verdächtigemund infidr-
tem Ork sich auffgehalten / wovon doch außgenommen werden be¬
nachbarte bekandte Stands -Personen und deren Bediente/alö wel¬
che allein bey IhrenJürstlundGräfi .Ehren/daßSie bloßhinvon
Hauß kosKen/und an keinem verdächtigen Ort gewesen/zubeftage.XVII.

In den Feden und Urkunden/so viel die Waaren betrifft/ ist ei¬
gentlich ein Unterscheid zu machen unter den jenigen/so von verdäch¬
tigen/ und denen/wclchevon unverdächtigen Orten Herkommen.

Wann sie vor»verdächtigen und inücirten Orten Herkommen/
muß vermittelst der Fede glaubwürdig beschienen werden / daß die
Waaren an einem gewissen unverdächtigen Ort Fborrtre/ bru-
üulirt/mit neuen Strick - und Blauen wiederumb eingepackt/die al¬
te Strick und Blauen wiederumb verbrennet/und noch darzu we¬
nigstens in die 4 Wochen lang daselbsten contumaeirt benebenst
auch in den Feden die numeri und Zeichen der Ballen bemerckt wer¬
den ; und da dieses alles der Gebühr nach nicht beschienen werden
kan / sollen dergleichen Waaren keines weges palFret / sondern zu¬
rück gewiesen werden.

Soviel aber die jenigen so von gantzunbedmcklichen Orten / bevorab da
sie daselbsten Lbricirt/maneMret/und etngepackt worden/betrifft/ können
dieselbe gegen ein glaubhaffte obenbesagte requifita habende kedegarwol
eingelassen und pEret werden.

XVIII.
Alleund jede Feclen, sie seyen so gut als sie immer wollen/sollen wegen be-

förchtliche, collulion mit einem leiblichen Ayd bekrafftiget werden; Esseye
dann die Person von benachbarten statten undDörffern/undz .4 .5. ad
6. Meil/welchen falls die Confirmation bloßhin mit einer Angelobung an
Aydsstatt geschehen solle. Wurde aber der Examinator an der Sprach/oder
sonsten an der Persohn / daß sievon benachbarten Orten seye/einen Zweifel
oder Scrupel haben/ kan er sie gleichfalls die Vorzeigende Eede mit einem leib¬
lichen Ayde beschweren lassen.

XIX.
Bey jeder Beaydigung soll der schwerenden Person die Straff deß

Meinayds scharffeingebunden/ und dieselbe vor falschem Ayd und Bestraf¬
fung ernstlichengewarnetwerden. xx.

Dafern benachbarte bekannteJuden/sonicht bettlms/sondern Hand¬
lung halben/ in die Statt wollen/ mit glaubhafften Feclen versehen waren/
können und sollen dieselbe gleichwol nicht ehender eingelassen werden / sie
haben dann dieselbe/in Beyseyn deß Schulklöpffers/ mit einem gewöhnli¬
chen JudcmAyd bekrafftiget.

XXI.
Wann dem Examinator! ein Fall oder Antwort zu schwer vorkomt/

und er solchs nicht wol außzumachen getrauet/ soll er solches an das OK-
ciurn Sanitatis gelangen lassen/ und sich Bescheids erholen-

XXII.
Und dieses alles sollen die hierzu bestellte Examinatores mit allem Fleiß

genau/ und ohne Abgehung eines einigen Puncts / halten/ und keineswegs
darwider handle»/noch in einem oder dem andern fall/ durch Gunst/Ge-
schenck oder Nachlässigkeit durch die Finger sehen/ oder sich bestechen las¬
sen/ alles bey höchster/ und nach Beschaffenheit der Sachen / Leib und Le¬
bens- Straff/vor welcher sich einjeder zu hüten/und hiernach Lunchten wis¬
sen wird.









Ach dem Wieder Rath dieser deß
Ĥeiligen Reichs - Statt Franckfurt am
Mayn/Min eine lange Zeit hero imWerck
gespüret und befunden / daß die Gassen die¬

ser Statt/den alten/vorIahren und jüngst¬
hin öffentlich verkündten Ordnungen und
Gesetze gantzlich zuwider/mitAußschüttung
der Netz und Keersels / auch überhäuffung

Miste und Erden/ziehung vieler Schwein und andcrm Unlust/ biß
dahero gantz unsauber gehalten worden / deßgleichen/ daß under an¬
dern/auch der Staadenam Mayn vor der Stakt hero/das gantze
Jahr durch mit allerley Wust dermassen verschüttet / daß nicht al¬
lein das Wasser seinen Gang nicht mehr zu den Mühlen und anlan-
dung der außländischen Schiff haben kan / sondern auch durch dar-
auß entstehenden üblen Geruch / viel schwerer Seuchen / sonderlich
aber die abscheuliche Plage derPestilentz / und anderer Unrath offt-
mals erwachsen und eingeriffen/auch bey Inheimischen und Fremb-
den/ derhalben vielerley Klagen und schimpfliche Nachreden erfolgt
seynd:Damit dann hinfüro solchen beschwerlichen und nachtheiligen
Unordnungen und Gebrechen / so viel immer möglich / begegnetund
abgeholffen werden möchte ; So haben demnach wir derRath nach-
geschriebene Drdnung gemacht und verfaßt / wie folget:

1. Soll hinfüro ein jeder Inwohner in der Statt und den Vor¬
stätten/alle Mittwoch und Sambstag/wie auch da die hohen Fest
einfielen/auffden Tag zuvor / gleich nach 12. Uhren Nachmittag
vor seiner Behausung kehren/und beneben derUnrath / so in den
Hausern gemacht wird / der habe Nahmen wie er wolle / auß densel¬
ben an gehörige Drt noch vor Abends deffelbigen Tages / durch ei¬
nes jeden sein Gesind oder jemand anders / retpettive getragen oder
geführt werden/bey Straffdrey Gülden.

2. Und nach deme bißhero/bey gefallenen Platzregen / das Ge¬
sind allen Unlüsten in die Flösser gekehret/dardurch die Antauchen
und Stattgrab mercklich gefüllt und verstopfst worden / Als ist Un¬
ser ernster Befehl hiermit / daß solches hinfüro keines weges gesche¬
hen soll/bey Straffzweyer Thaler / so offt einer oder der ander darü¬
ber betretten werden würd.

3 . Ee soll auch hinfüro gar kein Keersell/ viel weniger Stein /
Scherben/Escher/und dergleichen Unreinigkeit/ vor derStatt hero
in Mayn geschüttet werden/sondern ein jeder solches auffseinen Ko¬
sten / auffdie Platz / so jederzeit die Baumeistere darzu verordnen /
führen oder tragen zu lassen schuldig seyn/ alles bey vorig angesetzter
Straff.

4 . Als auch vorAlkers wol geordnet gewesen/daß man keinkMist
und Unrath auffder Gassen in der Alten Statt / sonderlich uff dem
Römer -und Lieb-Frauen Berg/geduldet/hat es darbey sein verblei¬
ben/und wer darüber thate / soll zur Strafferlegen drey Gulden.

5. Als auch theils Weiber und Mägde ihre unsaubere Tücher an
den Brunen und offenen Strassen zuwaschen und abzusäubern pfle¬
gen / darab aber denen fürübergehendcn Leuten leichtlichein Ecket
beygebracht werden mag : So sollen solche fürters damit an den
Mayn verwiesen seyn / die aber deme zuwider handle« / Mit einer
Straffzweyer Thaler belegt werden.

6. Gleichermassen soll sich niemand der unfern gelüsten lassen/
Federbette/HexelSäcke/oder verlegenes Strohe (worinnen jeweils
rin heimliche Seuchverborgen .) in der Statt / es fey wo es wolle/

außzufchütten : Wer Hierwider Zuhandetn betreuen würde / dersoll
mit einer Geltbuß von zween Thaler belegt / oder nach getegcnheit
müder Gefängnuß abgestrafft werden.

7* Es soll auch kein Inwohner so wol derAlten alsNeuenStatk/
und zu Sachsenhausen / in seinem Hauß Schwein ziehen oder hal¬
ten/bey Vermeidung drey Gulden von jedem Schwein / esseye
dann / daß jemands im Winter in der Schlacht - Zeit ein paar
Schwein kaufft hatte/und dieselbige ein Tag oder drey zum läng¬
sten innhaltenwolt / dem soll es zugelassen seyn.

s . Und dieweil durch Außschüttung der Netz oder Cammer -Lau¬
gen grosser Gestanck in der Statt / sonderlich aber in den engen Gas¬
sen verursacht wird / soll solch außschüttenbey scharffer Straffun¬
nachlässig zubezahlen/ gäntzlichund ernstlich verbotten seyn.

9 . Was dann die Gassen in der Neuen Statt und zu Sachsen-
Hausen belangen thut / soll es mitkehren und säubern / wie auch mit
außschüttung der Cammer - Laugen und anderm Unrach / inmassen
bey der AltenStatt vcrmelt/auchbey daselbst gesetzter Straff gehal¬
ten werden.

10. Mit dem Mist aber soll man sich folgender -Ordnung gemeß
erzeigen/nemblich/daß an den Orten und Gassen / da bißhero diesel¬
ben verbotten / als auff der Galgengaffen / Roßmarckt / den Stein-
weg hinauß biß an den also genanten Kckftrs -Brunnen : Item/auff
der Eschersheimer Gassen / vorderBornheimerPforten/auffder
Friedberger Gassen/biß obwendig S .Peters Kirchplatz und Aller-
Heyligen Gassen/wie auch von der Brücken zu Sachscnhausen/biß
an die Affenpfort/und dann umb die Brunnen in der gantzen Statt/
und dergleichen keiner mehr gestreuet / noch daselbst auffgchäuffct
werden soll/ bey Straffeines Guldens.

11. Dargegen soll zugelassen seyn auffder Bockenheimer -Gassen

Hn ^ ndig deß vorgedachtenBriPnens/auff derFriedberger (Mm
vondem Platz / da die Weethbey der Peters Kirch gewesenan
das alt Friedberger Thor : auffder breiten Gaffen/und dann m an¬
dern weiten Gassen in der Neustattundzu Sachsenhausen/daß em
jeder vor seinem Hauß und Stall den Mist eng Zusammen und also
auffbäuffen möge/ daß er dardurch die Fahrstrassen nicht versperre/
sondern so weit offen lasse/ daß ein Wagen dem andern füglich wei¬
chen möge/Item/daß dieFueßwegean denHäusern hero/und alle
enge Gassen / und sonderlich anffdem Roßmarckt / deßgleichen die
Flöffcr offen / rein und sauber gehalten/ und dann daß kein Gaffen-
und Schwein -Mist/noch ander unrein oder stinckend Dingdarauff
geschüttet/ mengen Gaffen aber/da man ohne das nicht wol fahren
kan/soll gar kein Mist auffgehäuffet/der erlaubt : und auffgehäuffte
aber alle vier Wochen außgeführet / und niemand damit beschweret
werden/mü der verwarnung/dH widrigen falls der Mist dem Spi-
tbalverfallcn/und nichtsdestoweniger der Ungehorsame jedesmals
zween Gulden Straffzu erlegen schuldig seyn soll.

12 .' Demnach auch viel Jahr hero/etliche auff dem Lantzplan

wolmendeGärtner ibreMist daselbsten auffgehäuffek/aber derMiß-

braüch damit untergeloffen/in deme sie denselben Iahrund Lag da¬
selbsten ligen/und geschehen lassen/ daß andere Bürger und Anwoh¬
ner ihre Mist und andern Unlusim dahin/zu grossem Eckel der vor-
überpaffirendengetragenundaußgeschüttet haben: Als isthiemik
Unser ernster Befelch / daß obgedachte Gärtner zwar bey denen da- j
felbstenhergebrachtenPlätzenzulaffen/dochdarbeyverwarnetseyn j
fpûti/ntirt)w m wirt>/ atacfecr ge- 1

statt eng beysammen neben den Pflaster der Länge nach / und nicht
auff den groffenPlatz/wie bißhero geschehen/auffzuhäuffen/und alle
14 . Tag der Orten weg und hinauß führen zu lassen/ bey zween
Gülden Straff / so offt ein jeder darwider handle« würd.

13. Den Metzgern und anderV/ so Ställ an der Strassen oder

sonsteninden Gassen haben/sollzugelaffen seyn/ ihre Mistauß ih-
renSkällen auffdie Gaffen zu schlagen/doch daß solches füglich und
andern unnachtheiliggeschehe/unddaßsie dieselben über 14 . Tag
nitligen lassen.

14 . Und damit sich niemand zu beklagen/ daß er seinen Mist vor
der Statt nicht unterbringen könte; Sollen die Geschworne deß A-
cker-Gcrichts die Pflichten ausser der Statt besichtigen/und under
diejenige / so keine Plätz haben außtheilen.

17. Dagegen aber soll keiner Macht haben/außwendig derStatt
auffder Gemein/ohn Rorwiffen deßAcker-gerichts Verordneten/
viel weniger in der Statt / ohne Verwilligung der Baumeistere/
Mistkauten zu machen/ sondern sollen sie die Baumeistere dieselben
in der Statt / sonderlich an denen Orten / da sie am fahren hindern/
abschaffen und schleiffen laffm.

16. Es sollen auch die Baumeistere den jcnigen / so in der Alten
und Neuen Statt gebauet/und die Erden / Laimen und anders vor
ihren Häusern ligen lassen/ wie bißhero vielmals beschehen/ alles
Ernsts befehlen/ dieselbige förderlichst an Ott und Ende/da sich ge¬
bührt / bey Straffzweyer Gülden führen zu lassen.

17. Da auch jemand befunden würde/derStühl oder Kübel mit
Unreinigkeit/ wie auch todteAaß / auff die Mist / Gassen / Weeth
oder himcrdie Stattmauren schütte oder würffe/der soll jedes maß
3. Güldenzur Straff unnachlässig 'erlegen/ und da es mehrmal ge¬
schehe/ deßwegen in Hafft gezogen werden.

15. Demnach auch die Mber/Kürßner/Löher/Sattler/Brank-
wembrenner/Saurkrautverrauffer/und dergleichen/ ihren
Beitz/Schabsal/Schwärtze/stinckende Brühe und Abgang/si ^ -r
re Thüren und in die Strassen zu schütten pflegen / darab ein Ecket
und Infcction sehr leicht entstehen kan : Sollen sie solches firrterhin
unterlaffen/und solchen Abgang so balden auß der Statt zu schaffen
gehalten seyn/bey Straff jedeemals dreyer Gülden.

19. Demnach auchKlagvorkommen/daß dieKupffertrucker mit
Absiedung ihrer Färb einen unleydlichen GestanckverursachemSo
sollen sie solches fürter / allermaffen es auch mit den Buchtruckern
also gehalten wird / für den Statt -Thoren zu khun/angewiesen wer¬
den / bey ebenmäffiger Straff dreyer Gülden.

20 . Es soll auch kein Unrath mehr an und für die Stattpforten/
wie bißher beschehen/sondernan die von dem Ackergericht assignirte
Oerter geschüttet werden/bey Straff nach Ermessigung.

Und damit über dieser Ordnung steiffund fest gehalten werde /
soll ein jeder Richter in seinemL^ uartier fleissig umbgehen und Ach¬
tung geben/daß derselbigen in alle Wege gelebt und Nachkommen
werde/und da sie befunden/daß jemands hiergegen handlete / sotten
sie denselben auffder Statt Bau gebieten/ und sehen/ was durch die
Baumeistere denselben aufferlegk/ fürderlich verrichtet werde.

Da auch die Richter diesem Unserm Befelch nicht nachsetzen/
und die Baumeistere befinden / daß sie unfleissig und nachlässig
handleten / den Unrath nicht abfchafften / die Büsscnde nicht an-
brächten / sollen die Richter darumb gestraffct / dargegen aber ihnen
auch ihre Gebühr an den Bussen gegeben werden.

Loncluürm inSenatu
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W dieser des Weil. rancksurch anbefoylen/ daß
/ (t . F f

a,lcl1  Zctten alle8.Lage steiffig kehren und säubern/ auch keinen Kum-
mcr/ Kcrscl oder andern Unrach über8.Tage im Hanß bchalten/noch

iventger aber weder bey starckcni Platz-Regen noch sonsten in dteFlöjser oder Antauchen/
zu deren und der Stadt-Gräben schädlicher Verstopff-und Anfüllung vom Unrath/oder
auch auff die öffentliche grosse Plätze und Ecken oder sonsten in die Gaffen schütten/ son¬
dern an die darzu unten fpcdhdrfc Orthe vor dem Thor bringen lassen- und von Jato in¬
nerhalb8.Lagen der Anfang daniit ohnfehlbar gemacht werden solle/ mit dm ausdrück¬
lichen Anhang/ daß/ woserne jemand diesem nicht also gehörig Nachkommen/ oder darwi-
der thnn würde/ derselbe auf davon erlangende Nachricht dessentwegen zu ohnnachläfft-
gcr Straffe werde gezogen werden.

Vorm Bockenheimer Thor, ms Rüster-See.
Vorm Allerheilgen Thor, in den grossen Weyher am Brückelgen.
Vor Sachsenhausen, in den Wendels-Weg und Hainer-Weg am Bettelbronnen.

eschlossen bey Math/
Dienstags den i8>k'ebr.1721.





wohlm Win Wöbliches Dau-Kmbt
allhier/ in verschiedenen vorherigen und noch in
einem letzthin unterm 18. Novembrisap. gedrucktem,
und von Hauß zu Hauß dikribuircem auch an gewöhn»

lichen Orthen öffentlich angeschlagenem Edia an gesambte hiesige
Bürgere, Beysaffen und Einwohnere die wohlgemeynte und zur
Zierde der Stadt abzielende gute Verordnung gekhan, die Stras¬
sen vor ihren Häußern und Wohnungen fleißig säubern,den zusam¬
men gekehrten- wie auch in ihren Häußern gesammleten Kummer
und das Kehrsel an die gewöhnliche Oerther ausser der Stadt,fah¬
ren und tragen, keines weges aber dergleichen Unrath auf denen
Gaffen vor denen Häußern liegen, noch an die Antauchen, in die
Flöffer, in die Weedt und den Mayn, oder wohl gar auf offene
Plätze der Stadt, schütten und werffen zulasten, mit der gegen die
Ubertrettere sowohl, als auch die dargegen handlende Kärcher in
jedesmahligem Uberführungs-Fall von rcspeKivc drey und vier
Gulden angesetzten Straffe: So hat doch Ein Hoch-Edler und
Hochweiser Rath dieser desH. Reichs Freyen Stadt Franckfurt
am Mayn / mit gröstem Mißfallen wahrnehmen und in der That
erfahren müssen, daß sothaner nützlich-und wohlgemeynten Ver¬
ordnung Löblichen Bau-Ämbts nicht nachgelebet worden, sondern
der aufgehäuffte Unrath in denen Gaffen und vor denen Häußern
vor wie nach liegen geblieben; Ordnet demnach und befiehlet hier¬
mit nochmahlen ernstlich, und bey Vermeydung obangesetzter
Straffe,daß, zumahlen wegen des bevorstehenden Wahl.Tags,
sothaner Unfug gäntzlich unterbleiben, und die Stadt Gassen und
Straffen aller Orthen sauber und rein gehalten, weniger nicht de¬
nen zu Säuberung der publicquen Plätze ohnehin bestellten Stadt,
Fuhren durch Zutragung des Unraths, die Arbeit nicht vergröffert,
und solche zu genüglicher Bestreitung der Ausfuhr unfähig gemacht
werden; Und wie nun diese geschärffte Verordnung man ohne An¬
sehung der Persohn im Betrettungs.Fall, und da sich jemand so¬
wohl hierüben in der Stadt,als auch zu Sachsenhaußen,unterstün¬
de, den aufgehäufften Unrath vor denen Häußern auf denen Gas,
sen fernerhin liegen zu lassen, oder an die Antauchen und sonsten
an andere Oerther und Plätze in der Stadt, wo das auch seyn
mögte, zu tragen und zu schütten/ an Herrschafft und Gesind zu
cxequiren, auch bey wiederhohlter Ubcrtrettung und sonstiger Be¬
schaffenheit des Verbrechens/ die Straffe noch mehr zu erhöhen,
auch so fort einzutreiben,des vest gefaßten Entschlusses ist; Also wird
männiglich hiermit vermahnet,hiergegen nicht zu handle«,und sich
vor Schimpff, Schaden und Straffe zu hüten.

Geschlossen bey Rath/
Donnerstags, den iz.Januarii 1741*









iK Burgermastttt und MH WHAMMsHmt Kmnck-
furt am Wayn thun kund/ und fügen hiemit jedermänntgltch zu wißen: Demnach durch
Göttliche Verhängnuß die Seuche der Pest vor einiger Jett an denen Gräntzen un¬
sere geliebten Vatterlands Deutscher Nation mächtig etngertssen/ nach der Hand aber
immer weiter und weiter angebrochen/ und verschiedene Länder und ansehnliche Stätte .^ ergriffen und verwüstet: Daß Wir dannenhero/ mit Voransetzung Göttlicher Gnade'
und deroBeystands/ umß diesem leidigen Vbel menschlicher Möglichkeit nach zu begeg¬
nen/ und selbiges von hiesiger Statt und Land abzuhalten/ eine Nothdurfft befunden/einund andershicrunter zuverordnen. Befehlen demnach hiermit ernstlich und wollen

1. Daß niemand/auch keine Fuhren oder Waaren/von anderen Vrtenanher kommend/ nirgend anderst-wo/ alsalletnandem Bockenheimer-Neuen-Affen-und Nnhrthor eingelassen/ zuforderst aber von denen alldar
bestellten Examinator«/ ihrer getruckten/ und zu manniglichens Nachricht hiebey gefügteninüruÄ:jongemäß/ exa-rnjntrt/ und nach Befinden herein paffirt werden.

2, Daß alle und jede Bürgere und Einwohner dieser Statt/ sonderlich aber Weinschencken/ Gasthaltere/Garköche/ Bierzapfferc/ niemand von andern OrMherkommend annehmen/er habedanneinen getruckten mitdemCantzley-Adler bezeichnetenSchemvondem Thor/ wo er eingelassen wowen/vorzulegen; welche Schein
auch jeden Abends denen Herren Bürgermeistern/ nebst der gewöhnlichen Verzetchnuß derFrembden/ zugesen¬det werden sollen.

3 . Daß die hiesige Bürgere und EinwohnerZwann sie trgendswohtn zu räisen Vorhabens/ sich zuforderstmit nöthigen Ueden versehen; so dann dieselbe an denen Orten/wohin sie gerätset/wann nemblich und zu welcherJett sie daselbsten angelangt/ auch abgerärset seyen/ ordentlich unterschreiben lassen.
4 . Vnd sonderlich/ daß alle hiesige Burgereund Einwohner sich mit allem Fleiß hüten/an ein oder andernverdächtigen/ oder würckltch bannifircm Ort zu räisen/ dahin zu handle»/Waaren von dannen zu empfangen/odereinzuschletffen.
Endlichen daß die Schtffere/ Fischer und Ferchen sich allerdings enthalten/ frembde Personen in ihre Schiffe/oderNachen etnzunehmen/ undinhiesige Stattzuführen.
Alles bep unaußbleiblicheremster/undnachBefindung der Sach andictirenderThurn-Leib-und Lebens-straff.

Lonc !u5um in 8cn. Marc, den
i ^.Junii 1680,
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Achdemc oKemahlen die Frage:Wie
lang aühier ein Verkauffer dem Kauffer vor
fett und hehl Vieh/ so dann auch insonderheit
vor mfidtf-und von denenl.v. so genandten

.'rantzosen angestecktes*vulgo Perlen-Viehe/ zu stehen
schuldig seye?vorzukommen pfleget/und dahero ein Hoch-
Edler und hochweiser Magistrat dieser des Heil. Reichs
Stadt Franckfurty nach eingezogener gründlich-ulld zu¬
verlässiger Erkundigung/ me es in obigen Fallen/ bey
Menschen gedencken/ aühier gehalten worden/ der Roth-
durfft zu seyn erachtet/ sothane herkömmliche/und biß
dahero denen wenigsten bekandt geweste Gewohnheit in
eine besondere Versaffung-und damit zu jedermans Wis¬
senschafft in öffentlichen Truck bringen zu lassen: Als
wird hiemit verordnet/ daß ein Verkauffer dem Kauffer/
(i .) für fett Viehe/ drey Tage/ (2.) für hehl oder ma¬
ger Viehe aber/ vier Wochen und einen Tag/ so dann
(Z.) für das sogenandte Perlen-Viehe oder von denen
5v.Frantzosen m6citt-uud angestecktes Viehe ein Jahr
und einen Tag zu stehen gehalten seyn-und nach dieser
Verordnung bey deßfals entstehenden Klagen/ so wohl
bey Rath und hiesigem Stadt-Gericht/ als Burgermei¬
sterlicher Audieng/ ftatuirft und gesprochen werden sol¬
le. Allermassen zu solchem Ende Wohlgedachter ein
Hoch-Edler und Hochweiser Magistrat diese Verordnung
hiesiger©^ Reformation mit beyzufügen außtrück
lich anbesohlen.

Geschlossen bey Rath
Dienstags den-7. Julji 1717.





IMMlWmelN Woch-AdltttMl - NoO
R weisen Rach/des HeitRelchs Stadt Franckfmt amMayn/ dtesichereNachrichtzuqckommen/ ivasmasscnancini«

Lenumliegenden Orthen/ die Seuche unter dem Horn-Vieh von neuem zugraffirmderqeftal-

ler und Hochweiser Rath/ solches durD diesen öffentlichen Anschlag jedermanniglich/ mit dem
Anhang kund machenwollen/ daß von nun an und ins künfftige so lange nehmlich diese Seuche
graffirmwerde/ kein anderwerts herkommendes Horn-Vieh/ deffen man nicht gnug gesichert/
oder mZt mit beglaubten/Vtteliaci8 versehen/ daß es von reinen und ohnangefteckten OrthenHerkommen/ weder an denen Thorenpaffirt/ noch in Stall ausgenommen werden sollen; Zu
welchem Endedann die Thor-Schreiber genaue Achtung darauff zu haben/ der ernstliche Be»
fehl ergehet. Wornach sG also ein jeder zu richten wissen wird.

Conclufom in Senatu
Donnerstags den 24.Aug,1730,













Achdemein Wohl-Edler und Hoch-Weiser Rath
alhier, unsere Hochgeehrte Gebietende Herren/
V0N UNs säMPtlichen Medicis, denen Phyficis ju*
ratis ordinariis*Pradticis ordinär iis und refpedti-

VCÎ oimiatti^ Nachricht begehrt/ wie es eigentlich jetzo
wegen des;Contagii alhier und auff den Dorffschafften be¬
schaffen seye: Als haben wir zu schuldiger Folge bey unfern
Pflichten/ Treu und Glauben attestiren wollen, daß nun¬
mehr durch GOttcs Gnade die Seuche dergestalt nachgelas¬
sen/wie solches wir/mit unserer Vnterschrifft und beygetruck-
ten Pittschafften hiermit berichten. Signarum Franckfurt
den 28.Jan.An.1667.
Phjßci ordinariijuraii.
loh,Daniel Horftius *D.

Phyficus Primarius
Ordinarius bezeugt
jetzo keinen peke in-
ficirten Patienten
zu haben.

loh. Lüdovicus Witzeh
D .Phyficus ordina*
nuszbezeuge bey mei¬
nen Ampts-Pflich¬
ten, jetzo keinen eini-
gen Kranckenandek
Seuche zu habem

lohannesGhrifiophorus
Steeb,Phil.SdVled.
D . Phyficus & Loi-
miater ofdiiiarius*
bezeuget keinen einv
gen Patienten diß-
mahlaninficitender
Schwachheit zu har
den.

Praciici ordinarii.

PettusdeSpifta,Med.D.befuge im gleichen jetzo keinen ei,
nigen Patienten an einer conragiosen Schwachheit zu
haben.

(LS .)
GerharduslSJeffert/ Med.D.bezeuge, daß ich keinen an eint,

ger Gonragion Kruncken jetzo habe, oder auch keinen al¬
hier daran ligend wisse.

(L.5.)
ZedattiaNusScheßek/ M.D.bekrafftigetesauch, daßerkei-

nen mßcirttn Patienten habe. '
(L-S.)

iohannes von der Lahr/ Med.D.bezeuget, daß er keinen an
der InfeÄion ligenden Patienten habe.

(L>S.)
GeörgiusHorftius, Med D. bezeuget gleichfals, daßerkei-

tten Patienten an einiger Contagion ligenhabe.
(L.S.)

Philippus Iacobus Waldschmied, Med.D. bezeuget gleich¬
fals, daß er keinen an der ansteckenden Kranckheit Pa,tienten-habe. i

(L.S.)
IaGobus Holtzapffek/Med.D.beweiset dergleichen, daß ek kei

nen Patienten, so inficitt seye, habe.
' (L. 8.)

loachimus Merianus-Phil.&Med.D.nec nonp.t.Loi-
miater Extraordinarius,befugetgleichfals hiemit,daß
erkeinen Patienten lue peüiiera laboranrem, weder
in demLazareth, oder sonsten einigen Orten der Stadt
habe, noch wisse.

(L.S.)
Avß



H

Vß Befehl eines Wohl-Edlen Hoch-Weisen Aachs der
Stadt Franckfurt, deren Hochansehnlichen Herren Mpu-
tirten der Sanität, ist sämptlichen Gcschwörnen undübri-
gen Mitcollegen der Löbl.^Kirui-M anbefehlicht und vor«

getragen worden, daßein jeder und insonderheitwiralle, schrifftlichest
bezeugen sollen, wie es anjetzo mit der AoNtagton unter hieruntcn sub.
ügnirtem Dato, nichtalleinalhickin unserStadt, sondern auch unter
veß Löbl.Magistratsl'ernrcjrio und Dorffschafften vor eine Bewand-
nuß, und was ein jeder vor Patienten von solcher Zontagiön in der
Khurhabe.

Als bezeugen wir samptliche, und ein jeder vor sich,weine dieses im
fec Atceftatum vor, und zu lesen kompt, bey Unfern Bürgerlichen und
Ampts-Pflichten, damit wir obchrenbesagteM einem Wohl-Edlen und
Hoch-Weisen Rath allster, unser Hochgepietenden Obrigkeit, zuqethaN
seynd, nutausgetruckten wahren Worten/ mit eigen Hand undvorge-
krucktem Pittschafft,der Warheit zu Steuer,tvie folgt; Frank¬
furt den 28.Jan.1667.

Ich Johannes Mann,bekenne, daß ick keinen Pa- Johan Ludwig Werlin,bekenn, daß ich einen solchen
tienten habe, der mit der Contngiön bchafft, Patienten nicht in der Chur habe,
solches bezeuge ich hier mit. fLSi

\

Henrich Meub, bezeuge ebener maffey.

(LS .)

Ich Johann Adolph Trinckhauffen, bezeuge auch
also.

(1- 8.)

IchHanßP.terHagenreyer bezeuge hiemit, daß ich
nisM.noj tzlgrr Zeit an der LomaZion mder
Chur habe.

(LS-5

Ich Johannes Kitschs, alsj tzkgerZ tf von einM
Löblichen Allmosen Ämpt bestelterP st-2lrtzk,
bezeuge, daß icha-j.tzo keinen Mehr, somit der
Lomagionbehafft, zu verbinden Hab..

Ich Johann Peter WilliuS Hab vor dißmchl nie¬
mand.

(L.S.)

Ich Paulus Janson bezeug dergleichen.
(L.S)

Ich Adam Johann Böcker,als vorm Jahr gewese¬
ner Pest-Barbierer, sampt obigen benanten
j WrIettG schwornen, habe biß dato nie¬
mand in der Chur.

(LS.)

‘JchHieronvmuS Soual habe auff dißmahl keinen
' solchen in der Chur.

(L.8.)

(LS .)

Ich Cbristian Bücher, als verördneter Hospital
Barbierer, bezeuge hiemit, daß rch derglei¬
chen Patienten keinen hak

(L.8.)

Ich Samuel Kühn, bezeuge hiemit, daß ich derer
inficirten Patienten keinen einigen unter Hän¬
den habe.

Ich Johann Jacob Hermann, cils von einem Ml.
Magistrat zu jetziger Zeit verördneter Pest-
Achs, bezeuge, daß ich keinen eintzgen Pa¬
tienten im Lazareth wie auch in der Stadt ha¬
be, der mit her Contagion behafftet ijh

(LS.)

y



von uns sämptlickkn Medids jf  denen Phyfids ju-
ratis ordinariis,Pradiäs ordinariis und refpedi-

ve Loimiatris, Nachricht begehrt/ wie es eigentlich jetzo
wegen deß LonraZii alhier und auff den Dorffschafften be¬
schaffen seye: Als haben wir zu schuldiger Folge bey unfern
Pflichten/ Treu und Glauben attestiren wollen/ daß nun¬
mehr durch GOttes Gnade die Seuche dergestalt nachgelas-
ten Pittschafften hiermit berichten. 5iZnarum Franckfurt
den 28.Jan.An.1667.
Phyßci ordinaritjuratL Practici ordinariL
loh .Daniel Horftius , D . Petrus de Spina,Med.D.bezeuge im gleichen jetzo keinen ei,

Phylicus Primarius nigen Patienten an einer contsAiosen Schwachheit zu
Ordinarius bezeuge (LS .)

n Oerhsrdus Wessen, Med.D.bezeuge, daß ich keinen an eint*#simren PuVICniCl! ger coniLAion Kruncken jetzo habe, oder auch keinen a^
zu haben. . hier daran ligend wisse.

(L.S.) (L-S)
loh . Ludovicus Witzes, Sedaftiauu-Schesser, M.V.bekräfftigctcsauch, daßerkei»

D .PhyhcUs ordina * nen instcirlen Patienten habe. ^ ^
rius,bezeuge beymei- lo^ n̂uez von der Lahr, Med.D.bezeuget, daß er keinen an
üeu Isiuptö -Pfllch - der InfeÄion ligenden Patienten habe.
ten, jetzo keinen eint- / , (L.s.)
flfn # rmi cf eil andre Georgius  Horftius, Med.D. bezeuget glcichfals, baß er fei#
Seuche zu haben. ncn  ^ atienten an dn'8{tCo"tLa|°)nli8m  habe.

(L .S.) Philippus Iscobus Waldjchmicd, Med.O. bezeuget gleich,
lohannesdhriftophorus fals, daß er keinen an der ansteckenden KranckHeit Pa,

Steeb,Phil .8tMed . tienten habe. «
D . Phylicus 8t Loi- , C •
miater Ordinarius Leodus HoltzapffehMed.D.beweiset dergleichen, daß rrkei
b-, . ng-t Mn cinii » ** * •* ”<£ &
gen Patienten ditzr loachimus Merianus,Phil.Le Med.D.nec nonp.t.Loi-
mahlaninstcirender. mistet LxtrsOtdinatius,bezcugetgleichfals hie,Nit,daß
^fhttirrdtheii iit fvit̂ er keinen Patienten lue peftitets labotsmem, wch-r

^ ’ in demLazarech, oder sonsten einigen OrlenderStadt
,, habe, noch wisse.
CL S > (L .S.) Avß



Stadt Frankfurt, deren Hochansehnlichen Herren Dcpu-
tirten der Sanität, istsämpllichen Geschwornen und übri¬
gen Mitcollegen dcrLöbl.Oiirur̂ia:andefehlicht und vor-

*  Stadt Franckfurt,deren Hochansehnlichen Herren Depu-tirten der Sanität, ist sämptiichen Geschwornen und übri¬
gen Mitcollkgent>cti?6bl.Chirurgire ünbcfel)Iict)t und vor-

getragen worden, daß ein jeder und insonderheit wiralle, schriffrüchen
bezeugen sollen, wie es anjetzo mit der Kontagion unter hieruntcn sub-
signirtcm Dato, nichtallein alhier in unser Stadt, sondern auch unter
deßLöbl.Magistratŝriimrio und Dorffschafften vor eineBewand-
nuß, und was ein jeder vor Patienten von solcher Zontagion in der
Khurhabe.

Als bezeugen wir samptliche, und ein jedervorsich,weme dieses un¬
ser Anxihuim vor, und zu lesen kompt, bey unfern Bürgerlichen und
Ampts«Pflichten, damit wir obehrenbesagtem einem Wohl̂Edlen und
Hoch-WcisenRath alhier, unser Hochgcpietenden Obrigkeit, zugethan
seynd, nnt ausgetruckten wahren Worten, mit eigen Hand und vorge-
trucktem Pittschafft,der Warheit zu Steuer,wie folgt; Franck¬
furt den 28.Jan.1667.

Ich Johannes Mann,bekenne, daß ich keinen Pa- Johan Ludwig Werlin,bekenn, daß ich einen solchen
tienten habe, der mit der Lontagionbchasst, Patienten nicht ln der Chur habe,
solches bezeuge ich hiermit. n

Henrich Meub, bezeuge ebener Massen.
JchHanßPckerHagenreyer bezeuge hiem't , daß ich

niemc.no i tziger Zeit an der Contagion m der
Chur habe.

(L.S.)

Ich Johann Adolph Trir ckhauffen, bezeuge auch
also.

(1 .8.)

Ich Johannes Fritfche, alss tzigerZ ik von einem
Lüblichm Allmosen Ampt bestelkerP st-Artzt,
bezeuge, daß icha-jctzo keinen mehr, !omlt der
LonraZion bchafft, zu verbinden habe.

Ich Johann Peter WilliuS Hab vor dißmahl nie¬mand. (LS)

Ich Paulus Janson bezeug dergleichen.

(L.S.) Ich Cbristian Bücher, als verordneker Hospital
Barbierer, bezeuge hiemit, daß rch derglei¬
chen Patienten keinen Hab.

Ich Samuel Kühn, bezeuge hiemit, daß ich derer
inficirten Patienten keinen einigen unter Hän¬
den habe,

Ich Adam Johann Bücker, als vorm Jahr gewese¬
ner Pest'Barbierer, sampt obigen benanten
jtzigerZeitGschwornen, habe biß dato nie¬
mandmder Chur.

(l-8.)

Ich Hieronymus Soual habe auff dißmahl keinen
solchen in der Chur.

(LS) Ich Johann Jacob Hermann, als von einem Lübl.
Magistrat zu jetziger Zeit verordnettr Pst.
Artzf, bezeuge, daß ich keinen eintzgen Pa¬
tienten im Lazarett)wie auch in der Stadt ha¬
be, der mit der Contagion behafftek ijt.



c 6

Achdem ein Wohl-Edler und Hoch-Weiser Rath
achter, unsere Hochgeehrte Gebietende Herren/
von uns sämptlichen Medidsjdenen Phyfids ju-
ratis ordinariis, Pradtids ordinariis und refpedti-

ve Loimiatris, Nachricht begehrt/ wie es eigentlich jetzo
wegen des;Contagii alhier und auffden Dorffschafften be¬
schaffen seye: Als haben wir zu schuldiger Folge bey unfern
Wichten/ Treu und Glauben attestiren wollen/ daß nun¬
mehr durch GOttes Gnade die Seuche dergestalt nachgelas¬
sen/wie solches wir/mit unserer Vntcrschrifft und beygetruck-
ten Pittschafften hiermit berichten. Signatum Francksurt
den 28.Jan.An.1667.
Phjßci ordinanijuraiL
loh .Daniel Horftius *D.

Phyficus Primarius
Ordinarius bezeuge
jetzo keinen petto in-
zu haben.(l̂.8.)

loh . Ludovicus
> D . Phyficus ordina*

rius,beze uge bey mei¬
nen Ampts-Pflich¬
ten, jetzo keinen eini¬
gen Krancken an der
Seuche zu Haben.

!oh annesL h rifto ph orus
Steeb,Phil.&Med.
D 4 Phyficus & LoL
miater Ordinarius*
bezeuget keinen eini¬
gst Patienten diß-
mahlaninficirender
Schwachheit zu ha¬ben.

Praciici ordinarii .

Petrus de Spina,Med.D.bezeuge im gleichen jetzo keinen ei¬
nigen Patienten an einer eomagiosen Schwachheit zuhaben. ‘

(LS .)
Gerhardus Wessen, Med.D.bezeuge, daß ich keinen an eini¬

ger Contagion Kruncken jetzo habe, oder auch keinen al¬
hier daran Irgend wisse.

. (LS .)
SebailiZnuZScheffer, M.v .bekrafftigetesauch, daß er kei¬

nen instcirten Patienten habe.
(LS .)

lohannes von der Lahr, Med .D . bezeuget, daß er keinen an
der Infedion ligenden Patienten habe.

(LS .)
GeörgiusHorftius , Med v . bezeuget gleichfals, daß er kei¬

nen Patienten an einiger Gontagionligenhabe.
- - (LS .) 1

Philippus Iacobus Waldschmied, Med*D . bezeuget gleich¬
fals, daß er keinen an der ansteckenden Kranckheit Pa¬
tienten habe. *

(LS .)
laoobus Holtzapffel/Med. l ) . beweiset dergleichen, daß er kei

nen Patienten, so inficirt seye, habe.
: (LS .)

loachimus Merianus, Phil . & Med.D . nec non p.t. Loi-
miater Extraordinarius,bezeuget gleichfals hie,nit,daß/ ,,er keinen Patienten lue peftifera Jaborantem, weder
mdem tzazareth, oder sonsten einigen Orten der Stadt
habe, noch wisse.

(LS .)
Avß



Vß Befehl eines Wohl-Edlen Hoch-Weisen Raths der
Stadt Frauckfurt, deten Hochgttsehnltchett Herren DepO
tirten der Sanität, ist sämptlichen Geschwörnen Md ädri¬
gen Mitcollegen der Löbl.Ohirut̂isfe anbcfetzlicht und tzSkr

getragen worden, daß ein jeder und insonderheit wir alle, schrifftlichett
bezeugen sollen, wie es anjetzö mit der§ ötttagi0n unter hierunten sub-
fignirtem Dato, nichtallein athier in Unser Stadt, sondern auch unter
deß Löbl.Magistrats Territörid und Dorffschafften vor eine Bewand-
nuß, und was ein jeder vor Patienten von solcher Soiitagion in der
Khurhade.

Als bezeugen wir samptliche, und ein jeder vor sich, wknie dieses ütfe
ser Acreitarum vor, und zu lesen kompt, bey unserü Bürgerlichen und
Ampts-Pflichten, damit wir obehrenbesagteln einem Wohl-Edlen und
Hoch-Weisen Rath alhier, unser HochgepietendeN Obrigkeit,zugerhaN
seynd, mit ausgekruckten wahren Worten, mit eigen Hand und vorge-
trucktem Pittschafft,der Wakheit zu Steuer,wie folgt; Zranck-
furt den 28,Jan.1667-

Ich Johannes Mann/bekenne, daß ich keinen Pa- Johan Ludwig Merlin/bekenn, daß ich einen solcheü
tienten habe, der mit der Lonrggiüübchajst/ Patienten mchk ln der Chur habe,
solches bezeuge ich hiermit **

Henttch Meub, bezeuge ebener majßm
Ach Hanß Peter Hagenreyer bezeuge hiemit/ daß ich

niemandj tzlgtt Zeit anberLKntggion in dek
Chur habkL

Ach Johann Adolph4:rirckhauffen, bezeuge auch
also.

(L.S.)

Ich Johann Peter Wilkius HG bsr dißmahl nie¬
mand.

Ich Paulus Janson bezeug Vergleichen-

Ach Johannes Kitsche, als jetziger Ait von emiM
Ml 'chenAllmosen Ämpt bestelrerP st-Artzt,
bezeuge, daß icha' htzo keinen mehr, so Mit dek
LünrgAion behafft/ zu verbinden Hab.'/ '

(L.S.)

Ich Cbristian Bücher, als verördneter Hospital
Barbierer, bezeuge hiemit, daß ich derglei¬
chen Patienten keinen Hab-

(L.§ )

Ich Adam Johann Bücker,als vorm Jahr gewese¬
ner Pest-Barbierer, sampt obigen benanten
j tzigerKikG scbwornen, habe biß dsiro nie¬
mand in der Chur.

Ich Hieronymus Soual habe auff dißmahl leinest
solchenmder Chur.

Ich GaMuel Kühn/ bezeuge hieMLt/ daß ich derer
inficirten Patienten keinen einigen unter Hän¬
den habe-

(L.S.)

Ach Johann Jacob Hermann, als vön einem Lübl.
Magistrat zu jetziger Zeit vEdnettr Pst-
Artzt/ bezeuge, daß ich keinen eintz'gen Pa¬
tienten im Lazareth wie auch in der Stadt ha¬
be/ der Mit der Cöntagiori bchafftet ist.
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LH Cnds unterschriebener Käys. offenbahrerNota¬
rms, urkunde und bekenne bey meinen Notariats-
Pflichten/ daß vorstehende beyde Abschriffttn denen

bey der Stadt FranckfurtLanßley befindlichen Originaliem
an Schnfft/ Vnderschrifftund beygetruckten Rmgpitschaff-
ten gantz conform und gleichlautend seyen/ urkundlich mei¬
ner eigenen Hand Bnderschrisst und aiiffgetruckten Nota¬
riat-Insiegels. Aäum Febr.An.166/.





LH Ends unterschriebener Kays,offenbahket^ ota-rm8̂urkünd<und bekenne bey Meinen Notariats
Pflichten/ daß vorstehende beyde Abschrtfften denen

bey der Stadt FranckfurtLantzley befindlichen Otiginalien,
an Schnfft/ Bnderschrifftund beyqttruckten Ringpitschaff-
ten gantz conform und gleichlautend seyett/ urkundlich mei¬
ner eigenen Hand Vndetschnffk und auffgetruckten Nota¬
riat-Infiegels. Jede.An.

/

w





















UMttNMßtttUN-
diestr des eiligm eichs

ramkfiitt/ stacn bimiit r« missen: Demnach « ir in
cif per die aus der Wfalß und

Bcrg-Strasse zu fftlem Ksuff anhero kommende Weine/nicht mehr/wie sonsten Herkom¬
mens und gcbräuchltch/aufdcm Römer»Bttg feilgehaltcn/sondern thetls im RürnbcrqerHof/thcils
an andern Otthen und in Wirthshäusern/ niedergelegtt worden/ undmanchmahlen etlicheWochen unverkausst liegen blieben/ da
-och der hiesigen Obfervantz und Gewohnheit nach dergleichen Weine innerhalbZ.Tagen verkaufft/ oder nach deren Verlaust
und davon ausdem Reuthen Ampt beschehener Anzeig/ Ausnehmungder Weine/ und deren Rotirung/ eingekellert/oder aberauf
den Wein-Marckt hinaus geleget/ und die Niederlag davon bezahlt werden solte; durD obige Confut'ron aber nicht allein/ sondern
auKdardurch/ daßderVerkauffer das Ablößgeld entriZtet/ vielerley UnterDleiff begangen/ und das jErarium verkürtztt wird;

Metö̂ t fommenbeM̂c?nf/*itutF un̂ fn/ö?oaŜ eit lieber um
wie vormahls auf den Römer-Berg gebracht/uno allda/ sonsten aber nirgend anderswo in der Stadt/ es seye wo es wolle/ und
Lwarauch länger nicht/alsdie herkömmlicheZ.Tage/Marckrecht halten und feil liegen/nach Vermessung solcherz.Taaeaberaufdem
Renrhen-Ampt angezeiaet/ordentlich ausgenommen/und entweder eingekellert oder auf den WeinMarckt geleget/inithin die Nieder¬
lage davon entrichtet/ so dann das Äblößgeld allemahl vomKausser/und nichtmehr vom Verkauffer/ welche dahero ihren Handel
" ^ '. ‘ " . J “ ‘ . . * " °' Vermeidungohn -nachlaffigerStraffe/gegendiejenigen/

land mit der Unwissenheit entschuldigen könne/ all-ge¬
wesen. Wornach sich ein jeder zu richten/ und vor

Geschlossen bey Rath/
Dienstags den4. Jul.

17' 9 .









eil.Weichs Stadtr
föflcit Incnut zu Ivlffcn:DenmachUns das hiesige Becker-Handimeck mchrmahls klagend
gebracht / daß nickt allem von denen hiesigen Dorffschaffrs-und andem feembdcii Deckern bev Hereinbringung
ihres Brods , gegen verschiedene deßfalls vorhandene Verordnungen, grosser Unterschleiff und unleidentliche Beeinträchtigungen

vollBrod anhero zu bringen, und solches amMaynzu verkauffen,welch- an keinem Orth erlaubtes Beginnen ihnen hiesigen Beckern

, mit inständig-angelegentlichster Bitte , ihnen wider all solche zu ihres Handwercks äusserstemkmn und Verderben gereichende Miß¬
bräuche und gegentheiliges eigennütziges straffbares Beginnen die ObrigkeitlichêMcntz undHülffe zu biethen; daß Wir dannenhero, in Erkennung der höchsten
Billigkeit, solchen ihren Beschwerden ein für allemahl abzuhelffen,mithin aus verschiedenen deßfalls seithero ergangenen Raths -Occrcren eine beständige Ord¬
nung zu errichten rciolviret und beschlossen haben, inmaffen aus hiernachstehenden künden breitem Inhalts zu ersehen ist:

i .) Solle aus hiesiger Stadt Dorffschafften, und zwar von jedem Dorff täglich drey oder vier Beckern, um Brod zu verkauffen, auf denen Marcktägen
aber, so viel derer wollen, herein zu kommen erlaubt seyn; jedoch mit demaustrücklichen Vorbehalt, daß dieselbe zu allen, auch Vrod-klemmen Zeiten,also con-
rmuiren sollen. Es solle aber

aufgettagen wird, daß deren hinfuhro keine mehr von demselben gestattet und erlaubt werden mögen.
3•) Solle keiner von denen Dorff-Beckern das Brod allhier haußiren tragen, oder bey Burgern niedersetzen; sondem dasselbe
4 ) Auffdenen dazu bekanntlich verordneten Plätzen, Vormittags biß zwölffuhr, an denen Marck-Tägen aber biß Nachmittags drey Uhr, öffentlich ver¬

kauffen; und übrigens
5.) Ein jeder das Brod , bey Verlust desselben so wohl, als des hiesigen Marck-Rechts, an denen Thoren, und zwar keinen andem als disseits des Mayns

m Eschenheimer, und wann solches(wie jetzo wegen einiger Otthen graßixender Contagion) geschlossen, dem Neuen oder Friedberger Thor, jenseits und zu
Sachsenhausen aber dem Affenthor, bey denen dasigen Thorschreibern oder Zöllnern richtig angeben, von ihnen darüber einen Zettul nehmen, und auffdem
Renthen-Ambt der Gebühr abloßen. Insonderheit sollen die hiesige Dorff-Becker auch

6.) Kein grösseres Brod , als wie es hiesiges Recheney-Ambt raxixet, backen/sondern das schwach sowohl als weiß Brod «ach hiesigem Gewicht und Preiß
zu machen und zu verkauffen obbgiret und gehalten seyn. Würden sie aber

7 ) Bey theuren Zeiten, dafür uns GOtt in Gnaden behüten wolle! mit Hereinbringung guten Brods zurück halten , so solle ihnen auch bey wohlfeilen
Zeiten keines mehr herein zu bringen gestattet seyn. So viel aber

8.) Die ausländische frembde Bessere anbetrifft , so sollen dieselbe nur allein auf die öffentliche Marck -Tage mit ihrem Brod herein zu kommen, und solches
an denen ihnen angewiesenen Otthen Vormittag biß zwölff Uhr allhier zu verkauffen Erlaubnuß haben. Doch anderer gestallten nicht, als

9.) Daß sies auch nach hiesigem Gewicht und Preiß machen, es an denen Thoren und zwar disseits am Eschenheimer, jetzo aber, weilen solches gesperret,
am Friedberger oder neuen Thor, und zu Sachsenhausen am Affen Thor,bey dessen sowohl als des Marck-Rechts Verlust, dem Thorschreiber oder Zöllner zu-
vorhero gebührend anzeigen, von denenselben darüber einen Zettel nehmen, und auf oem Renthen-Ambt ordentlich ablößen, wie weniger nicht bey theuren Zei¬
ten also concinuiren,oder in Entstehung dessen ihres Marck-Rechts auch bey wohlfeilen Zeiten verlustig seyn und bleiben sollen. Wie dann

, 10.) Denen hiesigen Beckern hiemit erlaubet wird, daß sie zween ihrer Meistere an obbemelte zwey Lhore abschicken mögen, um bey Durchsetzung des herein¬
bringenden Rucken-Brods mit dabey zu seyn, und, nebst denen Thorschreibern und Zöllnern, die sie zu solchem Ende acimirriren sollen, solches Brod wohl zehlen

irgend erlaubt ist, mit Schiffen das Brod denen Städten zuzuführen, und denen Beckern darinnen durch dergleichen starcke Zufuhr ihre Rchmng
wegzunehmen, also wird solches denen frembden sowohl als hiesigen Schiffleuthen hiemit auch allhier ausdrücklich verbotten, und zmr , nach Befinden, bey Con-
fifcauon des Brods oder sonstiger Straffe . Endlichen und

luvyyuwmimU / fvUvvUi fic uuu ; *öt ;| iiurHru lluUJ VU131I uUv UIÎ ,
sie Nicht allem tüchtig und gut- sondern auch genug Brod backen, und niemahlen daran einigen Mangel erscheinen lassen mögen,bey ohnausbleiblicher Straffe an-
befohlen wird. Damit sich nun niemand mit der Unwissenheit dessen, so in all obigen künden gebotten und verbotten, entschuldigen könne, so solle diese Ver¬
ordnung in Druck gebracht, und gewöhnlicher Otthen öffentlich angeschlagen werden. Wornach sich also ein jeder, den dieses angehet, zu richten, und für
Schaden und UngeMch zu hüten wissen wird.

Geschlossen bey Rath/ Dienstags
den 14. Jannarii 1721.













































































emilach Mr,der Nach dieser des Ml.Reichs Mtadt Eraiickfurt amMayn,
hiebevoren allschon, aus Uns darzu bewegenden Ursachen, eine Verordnung dahin xubliciret, und unterm
ZO°°"OÄoKn5 1703.  erneuret, daß niemand bey duncklen Nacht-Zeiten sich ohne Laterne auf der Gaffen
betretten lassen solle, und dann Wir, aus damahligen und sonsten noch andern Motive, zumahlen aber

in Ansehung des Uns vorgekommenen ärgerlichen Unfugs, daß sich mehrmahlen unzüchtige Dirnen hin und wieder auf
denen Gaffen im Dunckelen fanden, welche die ihnen begegnende Manns-Personen und junge Leute zur schändlichen
Unzucht und Lastern verführten, auch gottloser Weise anreißeten, vor gut angesehen, solche Verordnung, weilen
selbige bis dahero nicht der Gebühr rclpLÄ-ret und beobachtet worden, nochmahls zu wiederholen, und darauf förters
mit mehrerm Ernst und Nachdruck halten zu lassen;

Als befehlen Wir solchemnach hiemit ernstlich, und wollen, daß hinfort niemand mehr, er seye gleich frembd oder
einheimisch, sich bey dunckler Nacht ohne Leuchte auf der Gassen betretten lassen, und im widrigen Fall nicht nur das
ihme dannenhero etwa zustoffende Unglück oder Schaden sich selbsten impmiren, sondern gewärtig seyn solle, daß der
oder die Ubertrettere, ohne Ansehen der Person, von denen hierzu ohnehin von Unserem Kriegs-Zeug-Amt besonders
angewiesenen Patrouillen arrefticet, und in die Wacht gebracht, auch, gestalten Umständen nach, mit weiterer Straffe
von Uns beleget werden;

-Wovor sich dann ein jeder selbsten zu hüten, und dieser Unserer, zu Erhaltung guter Ordnung, auch Steurung
allerley Gottlosigkeiten, Sünden und Schande, Raubs und Dieberey, abzweckender Verordnung gebührend nachzuleben

^ ^ «̂ -iviffen wird.
ffll &iJ )- cßLsJeV U.

OL-Jgxs'
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CoNCLUSUM IN SeNATU,
Dienstags, den6m Novembris, 1753,
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durch Wessen mchgcsetztcs Wbbliches Acker-Gericht/ die beschwerende
Anzeige geschehen ist/ daß sowohl hiesige Einwohner/ als Frembde/ keine Scheu trügen/

die Dung , zur Axt sowohl, als in Schiffen, aus hiesiger Stadt und deren Gebieth hauffig weg-- und in auswärtige

Territoriazu führen, wordurch der Preyß seither etlichen Jahren wohl um ein Drittel angestiegen, ja solche kaum

gegen Bezahlung aufzubringen seye, zugleich aber verursachet werde, daß die nöthige Besserung der Aecker und

Weinberge nicht besorget, vielweniger diese völlig bestritten werden könne, gleichwohlen die natürliche Billigkeit

erfordert, die eigene Bedörffnuß der Frembden vorzuziehen, über dieses sich in der That gezeiget hat, daß , zum größten

Schaden der Begüterten, mit sothaner Dung vielmahlen ein strafflicher Vorkauff geschehen, und solche in einenexceffiv-

hohen Preyß etliche Jahre her hinauf getrieben, gedachter Ein Hoch--Edler und Hochweiser Rath dieser des Heiligen

Reichs Freyen Stadt Franckfurt am Mayn aber dardurch bewogen worden, solchem eingeriffenen Unfug zu steuren;

Als ergehet, mittelst gegenwärtigen offenen Ediag und Anschlags, die Obrigkeitliche ernstliche Verordnung , daß

sich, vondato8.Tagen an, niemand, wer das auch seye, unterfangen soll, zu Wasser oder zu Land, Dung aus hiesiger
Stadt und Eenritorioin ein frembdes Gebieth zu verführen, dahin zu verkauffen, oder einen sträfflichen Vor - oder

Aufkauff darmit zu treiben, gestalten die Ubertrettere mit ernstlicher Straff angesehen, demjenigen aber, soaufLöblich-

gedachtem Acker-Gericht eineContravention dieser wohlgemeynten Verordnung, als welche die eigene Bedörffnuß und

die Verhütung eines übermässigen Preyffes der Dung zum alleinigen Grund hat, mit Bestand anzeigen wird, das Drittel

solcher Straffe gereichet werden soll.
Wornach sich also männiglich zu achten, und vor Schaden und Straffe zu hüten hat.

Geschlossen bey Rath/
Dienstags, den Novembris» 17;;.





Schreine Umem NO-Wen mö Dochiveisen Mach allhicrr
durch Wcsscn nachgcsctztes KöblichcsHcker-Kericht, dtc beschwerende
Anzeige geschehen ist/ daß sowohl hiesige Einwohner/ alsFrembde/ keine Scheu trugen/

die Dung, zur Axt sowohl, als in Schiffen, aus hiesiger Stadt und deren Gebieth häufflg weg« und in auswärtige
Territoriazu führen, wvrdurch der Preyß seither etlichen Jahren wohl um ein Drittel angestiegen, ja solche kaum
gegen Bezahlung auszubringen seye, zugleich aber verursachet werde, daß die nöthige Besserung der Aecker und
Weinberge nicht besorget, vielweniger diese völlig bestritten werden könne, gleichwohlen die natürliche Billigkeit
erfordert, die eigene Bedörffnuß der Frembden vorzuziehen, über dieses sich in der That gezeiget hat, daß, zum gröften
Schaden der Begüterten, mit sothaner Dung vielmahlen ein sträfflicher Vorkauff geschehen, und solche in einenexceffiv-
hohen Preyß etliche Jahre her hinauf getrieben, gedachter Ein Hoch«Edler und Hochweifer Rath dieser des Heiligen
Reichs Freyen Stadt Franckfurt am Mayn aber dardurch bewogen worden, solchem eingerrssenen Unfug zu steuren;

Als ergehet, mittelst gegenwärtigen offenen LckÄs und Anschlags, die Obrigkeitliche ernstliche Verordnung, daß
sich, von claro 8. Tagen an, niemand, Werdas auch seye, unterfangen soll, zu Wasser oder zu Land, Dung aus hiesiger
Stadt undTerritorioin ein ftembdes Gebieth zu verführen, dahin zu verkauffen, oder einen sträfflichen Vor«oder
Auflauff darmit zu treiben, gestalten die Ubertrettere mit ernstlicher Straff angesehen, demjenigen aber, soaufLöblich-
gedachtem Acker«Gericht eineLomravermon dieser wohlgemeynten Verordnung, als welche die eigene Bedörffnuß und
die Verhütung eines übermässigen Preyffes der Dung zum alleinigen Grund hat, mit Bestand anzeigen wird, das Dritte!
solcher Straffe gereichet werden soll.

Wornach sich also manniglich zu achten, undvorSchaden und Straffe zu hüten hat.
Kyju . y  Geschlossen bey Rath/

' ' ^ -Ju-vV

Dienstags, denö̂ Nwemta, 175z,

Jl/J
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